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Sie sind die Tigerenten in einer der
nächsten Sendungen der beliebten
gleichnamigen Kindersendung der

ARD. Die 50 Schüler der Chemnitzer
Musikschule passten genau in diese
Aufzeichnung im TV-Studio in Göppin-

gen, denn dabei ging es um Geräu-
sche im weitesten Sinne. Beim Klett-
ball-Spiel, der Kreischothek, bei Pan-

tomime oder aber  einem Songwett-
streit, den ein Set-Büro beurteilte, hat-
ten die musikalischen Chemnitzer Kin-
der  viel Spaß. Begleitet wurden die
Mädchen und Jungen von der Musik-
schuldirektorin Nancy Gibson,  eini-
gen Lehrern und dem Chemnitzer
Bandleader Ecke Bauer. 
Die Chemnitzer standen bei der TV-
Aufzeichnung mit Schülern eines
Pforzheimer Gymnasiums im Wett-
streit. Ihren Gewinn von 400 Euro aus
dem Fernseh-Duell  wollen sie dem  El-
ternverein krebskranker Kinder in
Chemnitz spenden. 
Was die Gruppe  im Fernsehstudio
alles erlebte, können TV-Zuschauer
am 7. März, 9 Uhr im ARD-Fernsehen
erfahren. ●

Junge Musikusse zu Gast im Tigerentenclub
50 Chemnitzer Musikschüler flimmern im März bundesweit über die Mattscheibe

Weihnachtliche Stippvisite
Bürgermeister aus Tampere besucht Chemnitzer Weihnachtsmarkt

Fröhliche Stimmung im SWR-Studio, hier wird der Tigerentenclub aufgezeichnet.                Foto: © SWR / Alexander Kluge

Virtuelle Bücherei geht
am Montag ans Netz

Stadtverwaltung
handelt fair

Preis für „Chemnitz zieht an” 
Kommune des Jahres: Stiftung zeichnet Fachkräfte-Portal aus

Der gemeinsame Ausschuss zur Be-
werbung als „Stadt der Wissenschaft
2011“ aus Vertretern von Technischer
Universität, Stadt, IHK und Hand-
werkskammer hat vergangene Woche
das weitere Vorgehen in der zweiten
Bewerbungsrunde abgestimmt. Der
Stifterverband für die Deutsche Wis-
senschaft wählte die Stadt Chemnitz
neben Bielefeld und Mainz als  als Fi-
nalisten-Städte aus. Am 5. März 2010
ist die Vollbewerbung einzureichen,
am 25. März erfolgt die abschließende
Präsentation in Berlin, die an diesem
Tag auch die Entscheidung über die
Siegerstadt bringen wird.Nun heißt
es weiter mit aller Kraft an der Weiter-
entwicklung der Bewerbung und Aus-
differenzierung der Projektformate zu

arbeiten. Der Ausschuss verständigte
sich darauf, in den einzelnen elf Pro-
jektfeldern Arbeitswerkstätten einzu-
richten. Diese werden aus den in den
Handlungsfeldern entscheidenden
Akteuren und den bislang Beteiligten
bestehen. 
Darüber hinaus werden noch vor Jah-
reswechsel zu den elf einzelnen Pro-
jektfeldern Aufrufe zur Einbringung
weiterer  Projektideen erfolgen. Mit-
tels eines für  Bürger offenen Wettbe-
werbs soll dabei das  Potential der
Stadt genutzt und weiteren Interes-
sierten die Möglichkeit der Teilnahme
gegeben werden. Die Aufrufe und
weitere Informationen zum Verfahren
finden sich ab Mitte Dezember unter
www.chemnitz.de. ●

Stadt der Wissenschaft
Fahrplan zur zweiten Bewerbungsstufe festgelegt

Am Montag hat die Initiative ProCon-
gress Chemnitz erstmals einen Kon-
gresspreis vergeben. Damit wurden Per-
sonen und Institutionen gewürdigt, die
sich in besonderer Weise um die Durch-
führung von Tagungs- und Kongress-
veranstaltungen in Chemnitz verdient
gemacht haben.  Mit dem Kongresspreis
will man Unternehmer, Professoren,
Ärzte und andere Multiplikatoren moti-
vieren, Kongresse, Tagungen oder Se-
minare nach Chemnitz zu holen.  
Die Initiative  wurde 2008 gegründet.
Sie wird getragen von der CMT, der
Messe Chemnitz, der Stadthalle, Chem-
nitzer Tagungshotels und weiteren Part-
nern. Ziel ist es, Chemnitz als Veranstal-
tungsort für hochkarätige Fachveran-
staltungen auszubauen. ●

Initiative ProCongress
vergibt Preis

Das Fachkräfteportal „Chemnitz zieht
an“ hat einen weiteren Preis erhalten.
Das Internetangebot der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft CWE wurde in
der Kategorie „Kommune des Jahres“
mit dem Unternehmerpreis der Ost-
deutschen Sparkassenstiftung aus-
gezeichnet. Oberbürgermeisterin Bar-
bara Ludwig nahm den Preis in der
vergangenen Woche mit CWE-Ge-
schäftsführer Ulrich Geissler in Pots-
dam entgegen. In der Begründung der
Jury heißt es, Chemnitz habe „Erfolg
mit der innovativen Partnerschaft zwi-
schen Behörden, Industrie und Hand-
werk.“ Ein wichtiger Standortfaktor
sei darüber hinaus auch die Kultur-
szene mit der über Deutschland hin-
aus bekannten Sammlung Gunzen-
hauser in der ehemaligen Hauptge-
schäftsstelle der Sparkasse.
Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig
freut sich über die erneute Anerken-

nung. „Ein weiterer renommierter
Preis ist wohl der beste Lohn für eine
Ziel führende Idee, dem wachsenden
Bedarf an Fachkräften der regionalen
Wirtschaft zu begegnen.“ Zugleich
hoffe sie, dass sich weitere Chemnit-
zer Unternehmen an der Plattform be-
teiligen. Darüber hinaus unterstrei-
che eine weitere kompetent und
hochkarätig besetzte Jury das Zu-
kunftspotential der Stadt. „Wirt-
schaftliche Kennzahlen und so ge-
nannte weiche Faktoren wie ein
attraktives soziales und kulturelles
Umfeld stimmen uns optimistisch,
dass Chemnitz die derzeitige Wirt-
schaftskrise gut meistern wird“, so
Ludwig weiter. Bereits im September
wurde das Fachkräfteportal von der
Schweizerischen Vereinigung für
Standortmanagement (SVSM) mit
dem „SVSM Award 2009“ ausge-
zeichnet. ●  – Seite 3

Lichterglanz und Weihnachtsduft in der Innenstadt. Foto: Sax

Es  herrscht wieder  reges Treiben auf
dem Chemnitzer Weihnachtsmarkt.
Er wurde am Freitagnachmittag von
der Chemnitzer Oberbürgermeisterin
und ihrem  Amtskollegen aus der Part-
nerstadt Tampere, Timo P. Nieminen,
eröffnet. Nach dem traditionellen Stol-
lenanschnitt folgten Timo P. Nieminen
und seine  Gattin der Einladung ihrer
Gastgeberin zum  Rundgang über den
Markt. Überrascht  hat  die finnischen
Gäste ein Stand mit Honigprodukten
aus ihrer Heimat. Begeisterung aber
auch über  die Vielfalt  regionaler Spe-
zialitäten. 210 geschmückte Hütten  mit

weihnachtlichen Waren und Leckerein
bestückt, laden noch bis zum 23. De-
zember sonntags bis donnerstags je-
weils 10 bis 20 Uhr, freitags und sams-
tags von 10 bis 21 Uhr zum Bummeln
ein. Erstmals hatte der Markt am Eröff-
nungstag bis 22 Uhr geöffnet und tau-
sende Besucher nutzten dieses Ange-
bot, um erste Weihnachtseinkäufe zu
erledigen. 30 Imbiss-Stände bieten
übrigens eine  reichhaltige kulinari-
sche Auswahl für eine kleine Stär-
kung. Bekannt ist der Chemnitzer
Markt vor allem durch sein erzgebir-
gisches Kolorit. ●

ChemNetzBib wird der neue Service
der Stadtbibliothek Chemnitz heißen.
Kunden können ab kommenden Mon-
tag ohne gesonderte Anmeldung rund
um die Uhr online ausleihen. Das An-
gebot umfasst knapp 1.500 eMedien
davon etwa 55 Prozent eBooks.  Zu-
dem sind Audios und Videos sowie
eine kleine Auswahl an ePapern ver-
fügbar. Mit diesem virtuellen Angebot
will man Berufstätige und vor allem
junge Leute erreichen, die sonst eher
selten den Weg in Bibliotheken fin-
den. Die ChemNetzBib ist kein elek-
tronisches Abbild der realen Stadtbib-
liothek, sondern vielmehr eine mobile
Schwerpunktbibliothek, die sich zu-
nächst auf Medien zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung, Schülerhil-
fen zur Klausur- und Prüfungsvorbe-
reitung, Sachliteratur und Ratgeber
zu verschiedensten Alltagsthemen
und Medien zur Freizeitgestaltung
spezialisiert hat. Bei den einzelnen
Medien handelt es sich um Angebote
renommierter Verlage. ●

Bis 2014 läuft eine von den Vereinten
Nationen ausgerufene Weltdekade
„Bildung für nachhaltige Entwick-
lung“. Die UN will damit eine ökono-
misch, ökologisch und sozial zukunfts-
fähige Entwicklung fördern. Beispiel-
hafte Städte und Projekte erhalten in
diesem Rahmen  Auszeichnungen, so
neulich ein Chemnitzer Projekt. Mit der
Aktion „Mit Chemnitz – Eine Welt fair-
stärken“ setzt die Stadtverwaltung
eine „faire“ Beschaffungspraxis um.
Derzeit eruiert eine Arbeitsgruppe,
welche Anschaffungen aus städti-
schen Geldern künftig in diesem Sinn
getätigt werden können. Der Spiel-
raum hierbei ist groß, vom Blumen-
strauß über Fußbälle bis hin zur Klei-
dung der Chemnitzer Feuerwehr. ●



Dienstag, 8.12.2009, 16.30 Uhr, 
Beratungsraum 118, Rathaus, Am
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::
1. Eröffnung, Begrüßung sowie

Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit   

2. Feststellung der Tagesordnung  
3. Beschlussvorlage an den Ju-

gendhilfeausschuss   
3.1. Maßnahmeplan zur Förderung

der Träger der freien Jugend-
hilfe nach §§ 11 bis 16 SGB VIII

in 2010
VVoorrllaaggee:: BB--445599//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//AAmmtt 5511

4. Verschiedenes   
4.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung   
4.2. Fragen der Ausschussmitglieder  
5. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Jugendhil-
feausschusses – öffentlich –   

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin
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Mittwoch, 09.12.2009, 19.00 Uhr,
Ratssaal des Rathauses Röhrsdorf,
Rathausplatz 4, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungsge-
mäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung   
3. Entscheidung über Einwendungen

zur Niederschrift der Sitzung des
Ortschaftsrates – öffentlich – vom
11. November 2009

4. Diskussion zum Entwurf des
Haushaltsplanes der Stadt
Chemnitz 2010

5. Beschlussvorlage an den Stadtrat 
Änderung der Anlagennut-

zungsentgelte der Stadt Chem-
nitz ab 01.01.2010
VVoorrllaaggee:: BB--227700//22000099
EEiinnrreeiicchheerr:: DD33//EESSCC

6. Beschlussvorlage an den Ort-
schaftsrat: Zuwendung finanzi-
eller Mittel an Vereine 
BBeesscchhlluussssvvoorrllaaggee:: BB--448844//22000099
EEiinnrreeiicchheerr:: OOrrttssvvoorrsstteehheerr

7. Informationen des Ortsvorste-
hers und Anfragen der Ort-
schaftsräte

8. Benennung von 2 Ortschafts-
ratsmitgliedern zur Unterzeich-
nung der Niederschrift der Sit-
zung des Ortschaftsrates – öf-
fentlich – am 9. Dezember 2009

SSiieeggeell
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Röhrsdorf
– öffentlich –

((AAzz:: 6666..1144..0044//333355//0099))
Die Stadt Chemnitz beabsichtigt,
eine Teilfläche die auf dem Flur-
stück 176/40 gelegene „Irkutsker
Straße“ der Gemarkung Chemnitz
gemäß § 8 des Straßengesetzes
für den Freistaat Sachsen (Sächs-
StrG) einzuziehen. Der einzuzie-
hende Straßenteil dient künftig mit
einer Fläche von ca. 255 m2 als Zu-
wegung zum Flurstück 176/36. Mit
der Einziehung entfallen entspre-
chend § 8 Abs. 5 des SächsStrG Ge-
meingebrauch (§14 des Sächs-
StrG) und Sondernutzung (§18 des
SächsStrG).

Nach § 8 Abs. 4 des SächsStrG wird
die Absicht der Einziehung hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Ein-
wendungen dagegen können in-
nerhalb von drei Monaten bei der
Stadt Chemnitz, Markt 01, 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-
stelle der Stadt Chemnitz vorge-
bracht werden. Im Tiefbauamt,
Annaberger Str. 89, liegt die Flur-
karte zur Einsichtnahme aus.

Chemnitz, den 11.11.2009
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Einziehung eines Teiles der „Irkutsker Straße“,
Flurstück T.v. 176/40, Gemarkung Kappel

(Az: 66.14.04/342/09)

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt,
eine Teilfläche der auf dem Flur-
stück Nr. 4 gelegenen Grundstraße
der Gemarkung Stelzendorf gemäß
§ 8 des Straßengesetzes für den
Freistaat Sachsen (SächsStrG) ein-
zuziehen. Der einzuziehende

Straßenteil verläuft zwischen den
Flurstücken Nr. 12 und 13 mit einer
Länge von ca. 17 m sowie einer
Fläche von ca. 80 m2 und endet an
der „Stelzendorfer Straße“.
Mit der Einziehung entfallen ent-
sprechend § 8 Abs. 5 des Sächs-
StrG Gemeingebrauch (§14 des
SächsStrG) und Sondernutzung

(§18 des SächsStrG).
Nach § 8 Abs. 4 des SächsStrG wird
die Absicht der Einziehung hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Ein-
wendungen dagegen können in-
nerhalb von drei Monaten bei der
Stadt Chemnitz, Markt 1, 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-

stelle der Stadt Chemnitz vorge-
bracht werden. Im Tiefbauamt,
Annaberger Str. 89, liegt die Flur-
karte zur Einsichtnahme aus.

Chemnitz, den 04.11.2009

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Teileinziehung der „Grundstraße“, Flurstück T.v. 4, Gemarkung Stelzendorf

Dienstag, 08.12.2009, 19.30 Uhr,
Zimmer 6, Grundschule Euba, An
der Kirche 2, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit

2. Feststellung der Tagesordnung
3. Entscheidung über Einwendungen

gegen die Niederschrift der Sitzung
des Ortschaftsrates Euba – öffent-
lich – vom 03.11.2009

4. Beschlussvorlagen an den
Stadtrat

4.1. Änderung der Anlagennut-

zungsentgelte der Stadt Chem-
nitz ab 01.01.2010
VVoorrllaaggee:: BB--227700//22000099
EEiinnrreeiicchheerr:: DD33//EESSCC

5. Informationen des Ortsvorste-
hers – Maßnahmenkontrolle

6. Berichte der Ortschaftsräte zu den
einzelnen Verantwortungsberei-
chen – Maßnahmenkontrolle

7. Einwohnerfragestunde
8. Benennung von zwei Ortschafts-

ratsmitgliedern zur Unterzeich-
nung der Niederschrift der öf-
fentlichen Sitzung des
Ortschaftsrates Euba

GGrrooßß
Ortsvorsteher

Sitzung des Ortschaftsrates Euba
– öffentlich –

Donnerstag, 10.12.2009, 16.30 Uhr, 
Beratungsraum 118, Rathaus, Am
Markt 1, Chemnitz

TTaaggeessoorrddnnuunngg::

1. Eröffnung, Begrüßung sowie
Feststellung der ordnungs-
gemäßen Ladung und der Be-
schlussfähigkeit   

2. Feststellung der Tagesordnung   
3. Entscheidung über Einwendun-

gen gegen die Niederschrift der
Sitzung des Verwaltungs- und
Finanzausschusses – öffentlich
– vom 29.10.2009

4. Beschlussvorlagen an den
Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss   

4.1. Außerplanmäßige Bereitstel-
lung einer Verpflichtungser-
mächtigung 2009 für das Vor-
haben Teilsanierung der
Radrennbahn im Sportforum
Chemnitz in Höhe von
170.000,00 Euro
VVoorrllaaggee:: BB--446622//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//AAmmtt 5522

4.2. Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung für die Baumaß-
nahme an der Vereinssport-
stätte des VfB Fortuna
Chemnitz e. V. und die Bau-
maßnahme in Sporthalle am
Schloßteich in Höhe von
51.000 EUR
VVoorrllaaggee:: BB--448866//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//AAmmtt 5522

4.3. Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung für die Tiefbaumaß-
nahme Erschließung Umfeld VW-
Werk in Höhe von 169.731 EUR
VVoorrllaaggee:: BB--447744//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 66//AAmmtt 6600

4.4. Überplanmäßige Mittelbereitstel-
lung für die Haushaltsstelle
63000.95129 „Gemeindestraßen,
Tiefbaumaßnahme, Autobahnan-
schlussstelle West, Kalkstraße

(Kreuzungsvereinbarung)
VVoorrllaaggee:: BB--339944//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 66//AAmmtt 6666

4.5. Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung für die Haushalts-
stelle 63000.84100 „Gemein-
destraßen, sonstige
Finanzausgaben”
VVoorrllaaggee:: BB--441188//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 66//AAmmtt 6666

4.6. Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung für den Zweckver-
band Sächsisches Industrie-
museum in Höhe von 125.000
EUR
VVoorrllaaggee:: BB--448877//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55 // SSEE 4411

4.7. Überplanmäßige Mittelbereit-
stellung in der Haushaltsstelle
32120.94000 (Kunstsammlun-
gen Chemnitz - Hochbaumaß-
nahme 3.Bauabschnitt) in
Höhe von 120.000 EUR
VVoorrllaaggee:: BB--449911//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 55//SSEE 4499

5. Informationsvorlagen an den
Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss   

5.1. Information zum Bürgerhaus-
halt und weitere Verfahrens-
weise
VVoorrllaaggee:: II--005511//22000099   
EEiinnrreeiicchheerr:: DDeezzeerrnnaatt 22

6. Umsetzung des Konjunktur-
programms für Investitionen
in Kommunen (K II)   

7. Verschiedenes   
7.1. Mündliche Informationen der

Verwaltung   
7.2. Fragen der Ausschussmitglieder  
8. Bestimmung von zwei Aus-

schussmitgliedern zur Unter-
zeichnung der Niederschrift
der Sitzung des Verwaltungs-
und Finanzausschusses – öf-
fentlich – 

NNoonnnneenn
Bürgermeister

Sitzung des Verwaltungs- und Finanz-
ausschusses – öffentlich –

Außerplanmäßige Sitzung des Jugend-
hilfeausschusses – öffentlich –

TTeerrmmiinn:: FFrreeiittaagg,, 1111..1122..22000099 aabb 1155..0000 UUhhrr
Die letzte Versteigerung von Fundsa-
chen in diesem Jahr findet am Frei-
tag, dem 11.12.2009 ab 15.00 Uhr in
der Tagesgaststätte „Zum Wirk-
bauer“, Lothringer Straße 11, 09120
Chemnitz statt. Die Besichtigung der
Fundsachen ist wie gewohnt vor Ort
ab 14:30 Uhr möglich.  Die Versteige-
rung ist entsprechend der Jahreszeit
auf Winter und Weihnachten einge-
stellt. „Unter den Hammer“ kommen:
Handschuhe, Schals, Mützen, win-
terliche Bekleidung für Herren, Da-
men und Kinder, Sportbekleidung,
Bücher, Spielsachen, Taschen, Re-
genschirme, Digitalkameras, weih-
nachtliche Dekoration (teilweise
„Echt Erzgebirge“), Schmuck und
zwei Überraschungspäckchen. Das
Einstiegsgebot für viele Artikel liegt
bei einem Euro. Die Fundsachen kön-
nen während der Versteigerung ge-
gen sofortige Barzahlung erworben
werden.  Fragen zu Fundsachen und
Versteigerungen werden im städti-
schen Fundbüro, Sitz: Peretzhaus, El-
sasser Straße 8, 09120 Chemnitz un-
ter (0371/488-3388 beantwortet. Die
komplette Versteigerungsliste sowie
weitere Informationen stehen unter
www.chemnitz.de.

Öffentliche Versteige-
rung von Fundsachen

- weil’s gelesen wird.



Die Vorbereitungen für die
12. Chemnitzer Schultheater-
woche haben begonnen. Es
werden von den Bewerbern
wieder zahlreiche Stücke ge-
schrieben, Texte gelernt, Ko-
stüme und Requisiten ent-
worfen und angefertigt und
natürlich monatelang ge-
probt. 
Die Resonanz und die Qua-
lität der Aufführungen in den
vergangenen Jahren haben
stets gezeigt, dass sich all die
Mühen für die Beteiligten
lohnen: Die Schultheater-
gruppen erhalten die Mög-
lichkeit Theater hautnah zu
erleben – auf einer  Bühne
und mit großem Lampenfie-
ber und mit  viel Applaus! 
Höhepunkt der vom 21. bis
26. März 2010 stattfin-
denden 12. Chemnitzer
Schultheaterwoche ist die in-

ternationale Unterstützung durch
Schüler der Kissanmaa-Schule aus
Tampere. 
Bis dahin ist jedoch noch ein gutes
Stück Arbeit zu leisten: Zunächst müs-
sen alle Bewerber ihr Können in einer
Vorauswahl unter Beweis stellen. Zu-
sammen mit Vertretern der Sächsi-
schen Bildungsagentur, Regionalstelle
Chemnitz, Schulleitern und  ehrenamt-
lichen Helfern begibt sich das Organi-
satorenteam des Schulverwaltungs-
amtes und der Städtischen Theater
Chemnitz vor Ort um eine Auswahl von
Inszenierungen zu treffen. Ab 7. De-
zember  macht sich die Jury wieder auf
den Weg durch das Land. Die Jurytour
wird stets  zur Anregung weiterer Thea-
terarbeit an Schulen genutzt. Ende Ja-
nuar werden die  Teilnehmer  der näch-
sten  Schultheaterwoche  benannt.
Dann ist die größte Hürde für die Schu-
len schon einmal geschafft. Danach
geht es an die Feinarbeit und Perfek-
tionierung der Aufführungen.  ●

Technische Universität nutzt Fachkräfteportal
„Chemnitz zieht an“ als Jobbörse für wissenschaftliches Personal

Um Fachkräfte auf sich aufmerksam
zu machen, nutzt die Technische Uni-
versität Chemnitz künftig neben ihrem
eigenen Online-Auftritt auch das Fach-
kräfteportal www.chemnitz-zieht-
an.de. „Als einer der größten Arbeit-
geber der Stadt Chemnitz leistet
unsere Universität mit knapp 2.000
Mitarbeitern Spitzenforschung auf
höchstem Niveau und erbringt umfas-
sende Dienstleistungen als kom-
petente Weiterbildungseinrichtung.
Dafür suchen wir permanent neue
Fachkräfte,  insbesondere im Bereich

der Drittmittelforschung“, sagt Rektor
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Matthes. Der-
zeit offeriert das Portal „Chemnitz zieht
an!“58 Stellenangebote, 17 davon ent-
fallen auf die TU Chemnitz. „Allein
diese Zahl zeigt die Bedeutung der
Technischen Universität als wichtiger
und attraktiver Arbeitgeber in unserer
Wirtschaftsregion Chemnitz-Zwickau“,
meint Matthes und ergänzt. „Ich bin
gespannt, ob künftig auch über diese
Online-Plattform viele geeignete Be-
werber auf unsere familienfreundliche
Hochschule aufmerksam werden.“

Derzeit umfasst das Portal 18 Firmen
und Forschungseinrichtungen, über
die wissenswerte Informationen und
die jeweiligen Stellenangebote veröf-
fentlicht werden. Das Stellenportal
„Chemnitz zieht an!“ wurde 2008 von
der Chemnitzer Wirtschaftsförde-
rungs- und Entwicklungsgesellschaft
mbH (CWE) im Auftrag von Unterneh-
men der Region ins Leben gerufen und
in Zusammenarbeit mit creativ clicks
und der Chemnitzer Agentur HAUS E
umgesetzt. Im Internet werden nicht
nur Stellenangebote offeriert, sondern

auch die für einen potenziellen Umzug
nach Chemnitz wichtigen Aspekte wie
Wohnen, Kulturleben und Kinderbe-
treuung informativ abgebildet. Von
der Schweizerischen Vereinigung für
Standortmanagement (SVSM) wurde
das Fachkräfteportal 2009 als bei-
spielhaft innovativ und praxisnah be-
urteilt und mit dem SVSM Award, der
für herausragende Leistungen im
Standortmanagement vergeben wird,
ausgezeichnet. ●
Informationen: http://www.chemnitz-
zieht-an.de 

Artenvielfalt im Kommunalwald
Alte Bäume bilden Biotop für verschiedene Tierarten

In den städtischen Wäldern sind alte
und starke Bäume relativ selten anzu-
treffen. Darum werden diese für das
Ökosystem so wichtigen  Gehölze in
Chemnitzer Forsten weiter unter Be-
standsschutz gestellt. Denn alte
Bäume bieten Lebensraum und Nah-
rungsquelle für viele Tier- und Pflan-
zenarten. Als Lebensraum für Insek-
ten bieten alte Gehölze weit mehr
Lebensraum als jüngere Gehölze und
sind deshalb besonders während der
Wintermonate wichtige Nahrungslie-
feranten für Vögel. Als Beispiel seien
hier die Spechte genannt, die durch
ihre Bautätigkeit eine bedeutende
Rolle im Wald spielen und auf alte
Bäume mit toten Ästen, Faul- und
Bruchstellen angewiesen sind. Der
Schwarzspecht als größter einheimi-
scher Specht und als besonders ge-
fährdete Art ist in Chemnitz unter an-
derem im Zeisigwald noch anzu-
treffen. Die von Spechten angelegten
Höhlen kommen jedoch auch vielen
anderen Tierarten zugute. So nutzen
sie etwa Hohltauben, Dohlen, kleinere
Eulen, Baummarder und Siebenschlä-
fer als „Nachmieter“. Auch andere
Tiere (Meisen, Kleiber, Hornissen,
Wildbienen und weitere Insektenar-
ten) sind auf die Höhlen der Spechte
angewiesen. Im Besonderen gilt dies

für die meisten heimischen Fleder-
mausarten, die Spechthöhlen oder
sonstige Nischen und Spalten in alten
Bäumen nutzen, um darin Quartier zu
beziehen. Im Kommunalwald wurde
bereits im vergangenen Jahr mit der
Erfassung so genannter Biotop- und
Totholzbäume im Ebersdorfer Wald,
in der Kohlung, im Glösaer Wald und
im Tiergarten Klaffenbach begonnen.
In diesem Jahr wurde die Kartierung
unter der aktiven Mithilfe ehrenamtli-
cher Forstschutzhelfer im Zeisigwald
fortgesetzt. Die einheimischen Bäume
– im wesentlichen Buchen, Eichen, Bir-
ken und Pappeln – dürfen keiner Nut-
zung zugeführt werden und sollen bis
zum natürlichen Zerfall erhalten blei-
ben. Sie sind in einer Baumartenliste
erfasst und wurden in den letzten Wo-
chen mit einer kleinen Plakette mit der
Aufschrift „Biotopbaum“ dauerhaft
markiert. Die Ausweisung von Biotop-
und Totholz soll auch in den nächsten
Jahren weitergeführt werden.
Für den Verbleib von Biotop- und Tot-
holz im Wald gewährt der Freistaat
Sachsen den Waldbesitzern finanzi-
elle Unterstützung. Die Höhe der För-
derbeträge ist unter anderem abhän-
gig von Baumart und Durchmesser
und liegt zwischen 7 und 181 Euro pro
Baum. Die bewilligten Mittel dienen

der teilweisen Kompensation des
durch den Nutzungsverzicht entste-
henden Einkommensverlustes. Bio-
topbäume müssen neben einem
Durchmesser von 40 cm noch minde-

stens ein bestimmtes anderes Merk-
mal, wie Pilzkonsolen, Stammrisse,
bizarre Wuchsformen, Rindentaschen,
Risse, Spalten oder Ast- bzw. Kronen-
abbrüche aufweisen. ●

Die NSG lädt ein

Ein Konzert „Musik: Chinoiserien“ am
6. Dezember, 17 Uhr,  im Museum Gun-
zenhauser  steht im Kontext  zur derzei-
tigen Sonderausstellung mit Werken
von Gerhard Altenbourg.  Er beschäf-
tigte sich  mit chinesischer Lyrik aus der
Tang-Zeit (618–907). Ihn müssen so-
wohl die klanglichen Qualitäten dieser
Verse als auch das in ihnen beschrie-
bene Verhältnis von Mensch und Natur
beeindruckt haben.  In Übersetzungen
kann der komplexe Zusammenhang
zwischen Klang und Inhalt der chinesi-
schen Lyrik kaum übertragen werden.
Eine Vertonung vermag diese Distanz
vielleicht aufzuheben. ●

Konzert im Museum
Gunzenhauser

Das Sächsisch-Bayerische Städtenetz,
die Stadt Chemnitz und das Alterna-
tive Jugendzentrum laden am  5. und
6. Dezember zum „Städtenetz Skate-
contest“ in die Skatehalle des AJZ,
Schönherrstraße 8  ein. Treffpunkt für
alle, die gern teilnehmen oder zu-
schauen möchten, ist am Samstag,
den 5. Dezember, 13 Uhr, in der Skate-
halle des AJZ .  Siegerehrung ist 19.30
Uhr. Anschließend findet eine Skate-
Rock-Party statt. Treffpunkt am Sonn-
tag, den 6. Dezember, ist 12 Uhr am
AJZ auf der Chemnitztalstraße 54. Da-
mit die Jugendlichen aus den anderen
Städten  einen Eindruck von Chemnitz
bekommen, heißt es dann einmal quer
durch die Stadt rollen. ●

Skaterwochenende
in Chemnitz

Spechte spielen eine bedeutende Rolle im Wald, sie sind auf alte Bäume mit

toten Ästen, Faul- und Bruchstellen angewiesen.                                Foto: Schmidt

3. Dezember, 19  Uhr, Chemnitzer Köpfe,
Werner Ballarin (1935-2009) – Eine
Stunde des Gedenkens 
Präsentiert wird eine von Addi Jacobi er-
stellte Originaltoncollage mit State-
ments von Dr. Werner Ballarin. 
Als heutiger Vorsitzender des Vereins
Neue Chemnitzer Kunsthütte spricht
Matthias Wolff. Ferner kommen neue
Kurzdokumentationen der Reihe  Chem-
nitzer Köpfe zur Erstaufführung.

8. Dezember, 19.30 Uhr, Atelierfilm: 
Robert Rauschenberg Man at Work
1953 machte Rauschenberg mit dem
wahnwitzigen Akt der Ausradierung ei-
ner  De-Kooning-Zeichnung auf sich auf-
merksam. Mit der Kombination von All-
tagsmüll aus den New Yorker Straßen
und expressiver, abstrakter Malerei
brachte er schließlich die Wirklichkeit
plastisch ins Bild und ebnete den Weg
für die Pop-Art. Chris Granlund  besuchte
1997 den Künstler in seinem Studio in
Florida und interviewte bedeutende
Weggefährten wie Merce Cunningham
und Leo Castelli.  ●

Wieder Schultheaterwoche in Vorbereitung
Jury geht ab kommender Woche auf Tour zu Theatergruppen in Chemnitz und der Region

Aufführung „Armer Ritter“ durch die Theater-AG

des Gymnasiums Burgstädt.   Achiv-Foto: Schmidt

Die Stadt Chemnitz beteiligt sich zusam-
men mit einer Reihe von Pflegekassen
und dem Sächsischen Sozialministerium
an der Weiterentwicklung der Pflege-
strukturen. Rat- und Hilfesuchende sol-
len schneller und passgenauer als bis-
her beraten werden und konkrete
Unterstützung erhalten. Im Rahmen des
Modellprojektes  „Unterstützungsnetz-
werkes Pflege_C“ können in Chemnitz
an folgenden Stellen Auskünfte und In-
formationen eingeholt werden:

SSttaaddtt CChheemmnniittzz,, SSoozziiaallaammtt
Annaberger Str. 93, 09120 Chemnitz
✆ 0371 4885555
Mail: pflegenetz_c@stadt-chemnitz.de 

AAOOKK PPlluuss, Dittesstr. 15, 09126 Chemnitz,
Kaufmannstr. 20, 09117 Chemnitz
Müllerstr. 41, 09113 Chemnitz
Wladimir-Sagorski-Str. 124, 09122
Chemnitz,  ✆ 018024 71000
Mail: service@plus.aok.de 

BBAARRMMEERR GGEEKK
Augustusburger Str. 189, 09127 Chem-
nitz ✆ 018500 201171
Mail: chemnitz@barmer.de 

BBAARRMMEERR GGEEKK
Carolastr. 3, 09111 Chemnitz
✆ 0371 750120 • Mail: 
pflegebegutachtung-sachsen@gek.de 

DDAAKK
Freiberger Str. 37, 01067 Dresden
✆ 0351 6556060
Mail: service72400@dak.de 

iikkkk ccllaassssiicc
Zschopauer Str. 190, 09126 Chemnitz
✆ 0371 4806-0
Mail: info@ikk-sachsen.de 

KKKKHH AAlllliiaannzz
Bahnhofstr. 6, 09111 Chemnitz
✆ 0371 64759 5
Mail: chemnitz@kkh-allianz.de 

KKnnaappppsscchhaafftt
Jagdschänkenstr. 50, 09108 Chemnitz
✆ 0371 8010 • Mail: chemnitz@kbs.de 

Pflegenetzwerk
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Eine musikalische Weltreise 
Städtische Musikschule lädt morgen zum traditionellen Weihnachtskonzert ein

Die deutsch-tschechische Verfilmung
der Geschichte „Drei Haselnüsse für
Aschenbrödel“ wurde einer der erfol-
greichsten Märchenfilme aller Zeiten.
Den zeitlosen Klassiker hat das Chem-
nitzer Theater nun erstmals in einer Be-
arbeitung durch den Regisseur Uli
Jäckle auf  die Bühne gebracht. Nach
der Premiere steht jetzt imDezember
das Stück gleich mehrfach im Spiel-
plan.  So kann man morgen Abend er-
leben, wie Aschenbrödel  nach dem
Tod ihres Vaters unter der strengen
Fuchtel der bösartigen Stiefmutter  nur
noch die Öfen kehren darf. Auf einem
ihrer heimlichen Streifzüge durch die
Wälder begegnet sie einem jungen
Prinzen. Er gefällt ihr. Eines Tages
bringt der Kutscher für Aschenbrödel
drei Haselnüsse mit. Es sind Zau-
bernüsse, die sich in kostbare Kleider
verwandeln. Wie die Geschichte sich
weiter entwickelt und ob das Mädchen
in den prächtigen Gewändern ihren
Prinzen gewinnt, das erfahren Thea-
terbesucher im Stück. ●

Aschenbrödel im 
Schauspielhaus

Zum traditionellen Weihnachtskonzert
der  Städtischen Musikschule  lädt Di-

rektorin Nancy Gibson für morgen,
17.30 Uhr, in den Kleinen Saal der

Stadthalle ein. Diese weihnachtliche
Reise um den Globus gestalten Holz-
und Blechbläser und die jungen
Geiger  „Streichhölzer“ ebenso  das
Gitarren-Ensemble und die Percus-
siongruppe gemeinsam mit Flitze- bo-
gen- und Erwachsenenorchester und
natürlich dem Kinderchor sowie und
vielen weiteren  Musikanten. 
Fröhliche Klänge aus sieben Kontinen-
ten verspricht das Programm, und
selbstverständlich gehören dazu auch
traditionelle Weihnachts-lieder aus
dem heimischen Erzgebirge: So wer-
den sich erzgebirgische Räuchermän-
ner  mit australischen Surfern unter-
halten und Santa Claus mit
Matroschka einen Schneemann
bauen.
Tickets gibt es  in der Stadthalle  un-
ter  ✆ 4508-722, im Internet unter
www.stadthalle-chemnitz.de sowie an
allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Der Eintritt kostet 10 Euro für Erwach-
sene, Schüler bis 12 Jahre  zahlen 8
Euro pro Person. ●

Wohnungen strahlen derzeit wieder
im Lichterglanz. Damit ein gemütlicher
Abend bei Kerzenschein nicht mit ei-
ner bösen Überraschung endet, bittet
die Feuerwehr, Umsicht beim Umgang
mit Kerzen und Räucherkerzen walten
zu lassen. Kerzen und  Räucherkerzen
sollten niemals unbeaufsichtigt  blei-
ben und  stets einen  ausreichenden
Abstand zu brennbaren Materialien
haben. Selbstverständlich  gehören

diese Dinge ebenso wie andere Zünd-
mittel nicht in Kinderhand.
Standsicher brennen Kerzen auf einem
breitem Sockel. Verwenden Sie für das
Abbrennen von Räucherkerzen nur
Gegenstände, die dafür vorgesehen
sind. Untersetzer aus Glas sind unge-
eignet da sie bei hoher Wärmespan-
nung zerspringen können.
Prüfen sollte man auch das Laufwerk
von Pyramiden. Ist es leichtgängig und

ein ausreichender Abstand zwischen
Flügeln und Kerzenflamme vorhan-
den, steht dem Lichter-Vergnügen
nichts im Wege.
Einen Tipp für den Weihnachtsbaum
hat die Feuerwehr ebenfalls parat: Hält
man den Stamm im Christbaumstän-
der  feucht, bleibt er  nicht nur länger
frisch, es verringert sich zudem das
Risiko eines Brandes. Das Stichwort
Frische gilt auch  für Kränze: Trockene

Zweige sollten gegen frische feuchte
ausgetauscht werden. Zwar kann sich
auch frisches Reisig  jederzeit entzün-
den, doch verringert es  eine blitzar-
tige Entzündung. Für Weihnachts-
bäume sind elektrische Lichterketten
eine sichere Alternative zu den tradi-
tionellen Wachskerzen.  Nutzen Sie da-
bei nur Beleuchtungsartikel,  die  ent-
sprechend den gültigen Normen
geprüft und zugelassen wurden (er-

kennbar durch GS-Zeichen, VDE-Prüf-
zeichen). Reparaturen an elektrischen
Beleuchtungen sind dem Fachmann
vorbehalten.
Sollte trotz aller Vorsicht doch ein
Feuer ausbrechen, können Entste-
hungsbrände schnell mit einer nassen
Decke erstickt werden. Zu Ihrer Sicher-
heit empfiehlt es sich, in jedem Fall die
Feuerwehr über Notruf 112 zu alarmie-
ren. ●

Weihnachtszeit  ist Lichterzeit: Sicher sein bei Kerzenschein 
Chemnitzer Feuerwehr rät, wie sich Brände vermeiden lassen

Aids: Aufklärung wirksamste Waffe gegen Immunschwäche
Gesundheitsamt organisiert Präventionsveranstaltungen zum Welt-Aids-Tag an Chemnitzer Gymnasien

Zwar ist die Zahl der Neuinfektionen
mit dem HI-Virus in den vergange-
nen acht Jahren um 17 Prozent gesun-
ken. Das melden die Vereinten Natio-
nen und die Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) in ihrem neuesten
Report. Dennoch: Weltweit haben 33,4
Millionen Menschen den Aidserreger
HIV im Blut – mehr als je zuvor. Dank
moderner Therapien leben viele Pati-
enten länger  und daher steigt die Zahl
der Erkrankten, berichten die WHO  und
das  Aids-Programm der Vereinten Na-
tionen (UNAIDS). Im vergangenen Jahr
haben sich laut Vereinte Nationen 2,7

Millionen neu infiziert. Zwei Millionen
Menschen seien 2008 an der Krank-
heit gestorben. 
Noch immer gilt Prävention als wich-
tigste Waffe gegen die unheilbare
Krankheit. Deshalb laufen auch in
Chemnitz derzeit verschiedenene Auf-
klärungsaktionen in Zusammenarbeit
mit dem Gesundheitsamt. Im Schmidt-
Rottluff-Gymnasium hat bereits  eine
spezielle Veranstaltung zu Liebe, Sex
und AIDS stattgefunden. Harald Rabis
vom Gesundheitsamt hatte im Gymna-
sium Hohe Straße Aufklärungsarbeit
geleistet. Das Angebot war mit 400

jugendlichen Teilnehmern ausge-
bucht.
Noch bis zum 4. Dezember gestaltet
das Gesundheitsamt im Gymnasium
Einsiedel Filmforen über den ersten
Chemnitzer AIDS-Patienten.  Und am
Welt-AIDS-Tag, den 1. Dezember, ge-
staltete das Amt mit der UNICEF-
Gruppe der TU Chemnitz einen Abend
über AIDS in Afrika. 
Solidarität mit HIV-Infizierten und AIDS-
Kranken ist das Anliegen des Vereins
AIDS-Hilfe Chemnitz. Der Verein veran-
staltet bis  zum 4. Dezember in  seinen
Räumen in der Karl-Liebknecht-Straße

17 b Videoforen mit Jugendlichen. 
Am Welt-AIDS-Tag selbst wurde in der
Mensa der TU Chemnitz in der Rei-
chenhainer Straße  die Aktion „Schleife
zeigen“  in Kooperation  mit der Uni-
cef-Studentengruppe  durchgeführt.
Am gleichen Tag fand im Goethe-Gym-
nasium eine Solidaritätsaktion von
Schülern statt. 
Wie bereits in den Vorjahren hatten die
Gymnasiasten in Eigenregie eine um-
fangreiche Kampagne  mit Informati-
onsständen gestartet und wurden da-
bei durch Vertreter der AIDS-Hilfe
Chemnitz unterstützt. ●

Touristische Ziele schmackhaft gemacht
Sächsisch-Bayerisches Städtenetz: Partner präsentieren ihre Vorzüge

Schüler der Musikschule gestalten ein fröhliches Konzert.   Foto: Musikschule

Bayreuth und Hof, die bayerischen
Partner  des Sächsisch-Bayerischen
Städtenetzes sowie die Tourismusre-
gion Fichtelgebirge haben ihre touri-
stischen Attraktionen kürzlich in
Chemnitz vorgestellt. Neben Informa-
tionen zu Ausflugszielen gab es re-
gionale Spezialitäten zu verkosten.
Die Veranstaltung ging zurück auf die
Anregung der Oberbürgermeisterin-
nen und Oberbürgermeister im Städ-
tenetz, die sich in einer ihrer letzten
Sitzungen über Möglichkeiten zur
Verbesserung der Öffentlichkeitsar-
beit im Städtenetz verständigt hat-

ten. Im Oktober hatten sich bereits
die sächsischen Partner im Städte-
netz,  Chemnitz, Zwickau und Plauen
in einer  Veranstaltung in Bayreuth
präsentiert. Reisefreudige Bayern er-
lebten eine Präsentation der Höhe-
punkte aus den drei sächsischen
Städten, umrahmt von einem Mix aus
Musik und Mode. So trugen Models
auf dem Laufsteg Plauener Spitze.
Diese ist, genau wie der Automobil-
und Maschinenbau in Chemnitz und
Zwickau, nicht nur industrielle Ver-
gangenheit, sondern insbesondere
heute erlebbare Industriekultur der

drei sächsischen Städte. Musik von
Schumann bis Mozart, Kunst, Archi-
tektur und kulturelle Angebote stan-
den in anschließenden Fachge-
sprächen mit den Vertretern der
Tourist-Informationen aus Chemnitz,
Plauen und Zwickau im Programm. ●

Für reisefreudige Bayern 

und Franken gibt es viele  Ausflugs-

ziele in Sachsen. Chemnitz, Plauen 

und Zwickau stellten ihre auf einer

Veranstaltung in Bayreuth vor.

Foto: Archiv

Carillonkonzerte 
im Dezember

mittwochs: 2.12., 9.12., 16.12., 23.12.
donnerstags: 3.12., 10.12., 17.12.
freitags: 4.12., 11.12., 18.12.
samstags: 5.12., 12.12., 19.12.
Alle Konzerte beginnen 9.45 Uhr.

Brass-Band tritt auf
Zum Konzert lädt die Brass-Band am
20. Dezember, 16 Uhr ins Haus Spek-
trum ein. Das Orchester hat  seine An-
fänge 1979 als  Fanfarenzug, später
musizierte es  als „Blechbläserensem-
ble“ bevor 1992 daraus die Brass-Band
wurde. Konzertreisen führten sie nach
Schweden, Holland und Italien. ●

Neue Klettergeräte
Der umgestaltete Spielplatz des Ger-
hardt-Hauptmann-Platzes auf dem
Kaßberg wird bald fertig sein. Im De-
zember wird das neue Spielgerät  auf-
gebaut. Die Planung erfolgte im Auf-
trag des Grünflächenamtes  durch das
Planungsbüro ibb Bauwesen. Durch
die Firma Steinbach & Richter, Lich-
tenau wurden zuvor die alten Spiel-
geräte, der Fallschutzkies und alte Be-
tonfundamente abgerissen. Bis
Jahresende   soll der 60.000 Euro teure
Spielplatz fertig sein.   ●

Zum Gedankenaustausch über Zu-
kunftsfragen mit Abgeordneten des
Europäischen Parlaments wird für
morgen, 19.30 Uhr ins Haus Tietz ein-
geladen. Ab 17.30 Uhr stellen sich eu-
ropäische Projekte und Organisatio-
nen dort vor. Auch präsentieren sich
die EU-Stelle der Stadt  und die EU-
Projekt-Managerin der Wirtschaftsre-
gion Chemnitz-Zwickau. Interessen-
ten können zu europäischen Aktionen
sowie auch zu Ergebnissen abge-
schlossener Projekte informieren. ●

Gedankenaustausch
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat auf Grund von §§ 4, 14, 124 der
Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGemO) in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 18. März 2003 (SächsGVBl. S.
55, ber. S. 159), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 26. Juni 2009
(SächsGVBl. S. 323), des § 15 des
Gesetzes zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und Sicherung der
umweltverträglichen Beseitigung
von Abfällen (Kreislaufwirtschafts-
und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) vom
27. September 1994 (BGBl. I S.
2705), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 22. Dezember 2008
(BGBl. I S. 2986), der §§ 2 und 3
des Sächsischen Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzgesetzes (Sächs-
ABG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 1999
(SächsGVBl. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Januar
2008 (SächsGVBl. S. 138, 186), des
§ 7 Satz 4 der Verordnung über die
Entsorgung von gewerblichen
Siedlungsabfällen und von be-
stimmten Bau- und Abbruchabfäl-
len (GewAbfV) vom 19. Juni 2002
(BGBl. I S. 1938), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 20. Okto-
ber 2006 (BGBl. I S. 2298) und des
Gesetzes über das Inverkehrbrin-
gen, die Rücknahme und die um-
weltverträgliche Entsorgung von
Elektro- und Elektronikgeräten
(Elektro- und Elektronikgerätege-
setz – ElektroG) vom 16. März 2005
(BGBl. I S. 762 f), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 25. Juni 2009
(BGBl. I S. 1582), in seiner Sitzung
am 4. November 2009 mit Be-
schluss-Nr. B-342/2009 beschlos-
sen, die Satzung der Stadt Chem-
nitz über die Entsorgung von
Abfällen (Abfallsatzung-AbfS) vom
6. Dezember 2008, öffentlich be-
kannt gemacht im Chemnitzer
Amtsblatt Nr. 50 vom 17. Dezem-
ber 2008, wie folgt zu ändern:

§§ 11
ÄÄnnddeerruunnggssbbeessttiimmmmuunnggeenn

1. In § 5 Abs. 3 Ziffer 2 wird nach
dem letzten Satz folgender Satz
eingefügt:
„Fehlbefüllte Gelbe Tonnen werden
nach entsprechender Auftragsertei-
lung des an die öffentliche Abfallent-
sorgung Angeschlossenen ge-
bührenpflichtig entsorgt.“

2. § 7 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt
neu gefasst:
„Die Befreiung vom Benutzungs-
zwang der Biotonne aufgrund ei-
ner Eigenverwertung ist vom An-
schlusspflichtigen bei der Stadt
schriftlich zu beantragen.“

3. § 10 Abs. 5 Satz 2 wird ersatzlos
gestrichen.

4. § 14 Abs. 2 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„(2) Erzeuger und Besitzer von or-
ganischen kompostierbaren Abfäl-
len aus gewerblichen Anfallstellen
bzw. aus öffentlichen Einrichtun-
gen können eine Biotonne nutzen,
sofern Bioabfälle in haushaltstypi-
scher Menge und Art anfallen.“

5. § 15 Abs. 7 Satz 1 wird wie folgt
neu gefasst:
„Der Sperrabfall ist am vorgesehe-

nen Abholtag bis 6:00 Uhr, frühes-
tens am Vortag des Abholtages am
Fahrbahnrand vor dem jeweiligen
Grundstück (Abholstelle nach § 2
Abs. 13) getrennt nach Holz,
Schrott und sonstigem Sperrabfall
(nicht gebrauchsfähige Polstermö-
bel, Matratzen u. Ä.) bis zu der
nach Abs. 6 zulässigen Höchst-
menge bereitzustellen.“

6. In § 15 Abs. 10 wird der 7. Spie-
gelstrich wie folgt neu gefasst:
„- Fahrzeugteile jeglicher Art, mit
Ausnahme von Pkw-Reifen und
Pkw-Rädern aus Haushalten,“

7. In § 16 wird nach dem Absatz 2
der folgende Absatz als Absatz 3
neu eingefügt:
„(3) Die Annahme von Elektro- und
Elektronikgeräten auf den Wert-
stoffhöfen kann verweigert wer-
den, wenn die Altgeräte vollstän-
dig oder teilweise demontiert sind
oder wenn auf Grund einer Verun-
reinigung eine Gefahr für die Ge-
sundheit und Sicherheit von Men-
schen ausgehen kann. Im Falle von
Altgeräten, bei denen Bestandteile
fehlen, die für die Funktion des
Elektrogerätes wesentlich sind
(vollständig oder teilweise demon-
tiert), ist es möglich, diese gegen
Zahlung einer Gebühr auf den
Wertstoffhöfen abzugeben.“ 

8. In § 16 werden die nachfolgen-
den Absätze fortlaufend nummeriert.

9. § 21 Abs. 4 Satz 2 wird wie folgt
neu gefasst:
„Bei Neuanmeldungen an die öf-
fentliche Abfallentsorgung kann
nach Auftrag des Anschlusspflich-
tigen/-berechtigten die Bereitstel-
lung der Abfallbehälter auch nach
dem Verstreichen der Frist gemäß
Satz 1 zum 1. des Monats erfolgen,
wenn dies bis 6 Werktage vor Ab-
lauf des Vormonats schriftlich be-
auftragt wird.“

10. In § 23 Abs. 1 wird nach Satz 1
folgender Satz neu eingefügt:
„Zu den Anlagen der öffentlichen
Abfallentsorgung gehören auch
die nach § 9 ElektroG einzurichten-
den Sammelstellen für Elektro-
und Elektronikgeräte.“

11. § 24 Absatz 5 wird wie folgt neu
gefasst:
„(5) An die öffentliche Abfallent-
sorgung Angeschlossene, die
durch unsachgemäße Nutzung die
Abfallbehälter und/oder die Anla-

gen der öffentlichen Abfallentsor-
gung (§ 23 Abs. 1) beschädigen
oder zerstören, sind zum Ersatz
des daraus entstehenden Scha-
dens verpflichtet.“

12. Die Anlage 1 (Liste der Abfälle,
die von der Stadt Chemnitz einge-
sammelt und befördert werden)
wird durch die nachfolgende An-
lage 1 ersetzt: 

AAnnllaaggee 11
LLiissttee ddeerr AAbbffäällllee,, ddiiee vvoonn ddeerr SSttaaddtt
eeiinnggeessaammmmeelltt uunndd bbeefföörrddeerrtt wweerr--
ddeenn
* gefährliche Abfälle im Sinne des
§ 41 KrW-/AbfG 
1) Für Gewerbeabfälle unter Nr. 4
ist bei Zuordenbarkeit des Abfall-
erzeugers zu einer in der AVV un-
ter Kapitel 1 bis 12 oder 17 bis 19
genannten Branche eine entspre-
chende Schlüsselnummer aus die-
sen Kapiteln zu verwenden.

BBeeggrriiffffssbbeessttiimmmmuunngg::
A: Restabfallbehälter (Beseiti-
gung, Restabfallbehandlungsan-
lage)
A1: Abfallbehälter für HMTV-Ab-
fälle (Beseitigung)
A2: Abfallbehälter für HMTV-Ab-
fälle (Beseitigung, Restabfallbe-
handlungsanlage)
B: Biotonne (Verwertung, Kompo-
stierung)
C: haushaltnahe Papiertonne (Ver-
wertung)
D: Sperrabfallstraßensammlung
(Verwertung, Beseitigung, Restab-
fallbehandlungsanlage)
E: Wertstoffhof (Verwertung, Be-
seitigung, Restabfallbehandlungs-
anlage)
F: Schadstoffmobil, stationäre An-
nahmestelle (Verwertung) 
G: Sammelstellen für Geräte im
Sinne des ElektroG (Verwertung)

13. Die Anlage 2 Ziffer 1 wird wie
folgt neu gefasst: 
SSiieehhee AAnnllaaggee 22
*  gefährliche Abfälle im Sinne des
§ 41 KrW-/AbfG“

§§ 22
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Diese Satzung tritt am 1. Januar
2010 in Kraft.

Chemnitz, den 16.11.2009
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin
(Dienstsiegel)

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Chemnitz über
die Entsorgung von Abfällen  (Abfallsatzung-AbfS)

LLffdd.. 
AA NN LL AA GG EE 11

AAbbffaallllsscchhllüüsssseell-- EEnntt--
NNrr.. AAbbffaallllbbeezzeeiicchhnnuunngg NNrr.. nnaacchh AAVVVV ssoorrgguunngg

1. Abfälle aus Haushalten - getrennt eingesammelte Fraktionen

1.1 gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 A
(Restabfall aus Haushaltungen)

1.2 biologisch abbaubare Abfälle (getrennt 20 02 01 B
erfasste Bioabfälle aus Haushaltungen)

1.3 Sperrmüll 20 03 07 D, E 

1.4 Altreifen (Pkw-Reifen aus Haushalten) 16 01 03 E

1.5 Wertstoffe

1.5.1 Papier und Pappe 20 01 01 C, E

1.5.2 Glas 20 01 02 E

1.5.3 Metalle 20 01 40 D, E

1.5.4 Kunststoffe 20 01 39 E

1.5.5 Holz mit Ausnahme desjenigen, 20 01 38 D, E
das unter  20 01 37 fällt

1.5.6 Bekleidung 20 01 10 E

1.5.7 Textilien 20 01 11 E

1.6 Problemstoffe (Schadstoffe)

1.6.1 andere Reaktions- und Destillations- 07 02 08* F
rückstände  (Härter)

1.6.2 andere Reaktions- und Destillations- 07 06 08* F
rückstände  (Desinfektionsmittel)

1.6.3 halogenorganische Lösemittel, 07 07 03* F
Waschflüssigkeiten  und Mutterlaugen

1.6.4 Verpackungen, die Rückstände 15 01 10* F
gefährlicher  Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind

1.6.5 Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Öl- 15 02 02* F
filter  a. n. g.), Wischtücher und Schutzkleidung,  
die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

1.6.6 Laborchemikalien, die aus gefährlichen 16 05 06* F
Stoffen  bestehen oder solche enthalten, 
einschließlich Gemische von Laborchemikalien

1.6.7 Öle und Fette, mit Ausnahme 20 01 26* F
derjenigen, die unter 20 01 25 fallen

1.6.8 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 20 01 27* F
Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten

1.6.9 Farben, Druckfarben, Klebstoffe und 20 01 28 F
Kunstharze  mit Ausnahme derjenigen, 
die unter 20 01 27 fallen

1.6.10 Lösemittel 20 01 13* F

1.6.11 Säuren 20 01 14* F

1.6.12 Laugen 20 01 15* F

1.6.13 Fotochemikalien 20 01 17* F

1.6.14 Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 20 01 29* F

1.6.15 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, 20 01 32 F
die unter 20 01 31 fallen

1.6.16 Pestizide 20 01 19* F

1.6.17 Batterien und Akkumulatoren, die unter  20 01 33* E
16 06 01, 16 06 02 oder 16 06 03 fallen, 
sowie gemischte Batterien und Akkumula-
toren, die solche Batterien enthalten 

1.6.18 Leuchtstoffröhren 20 01 21* E, G

1.6.19 andere quecksilberhaltige Abfälle 20 01 21* F

1.6.20 gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlen- 20 01 23* E, G
wasserstoffe enthalten

1.6.21 gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, 20 01 35* E, G
die gefährliche Bauteile enthalten mit Ausnahme 
derjenigen, die unter 20 01 21 und 20 01 23 fallen

1.6.22 gebrauchte elektrische und elektronische 20 01 36 E, G
Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter 
20 01 21, 20 01 23 und 20 01 35 fallen

2. Abfälle aus der humanmedizinischen oder tierärztlichen Versorgung 
und Forschung

2.1 Abfälle aus der Geburtenhilfe, Diagnose, Behandlung oder Vorbeugung 
von Krankheiten

2.1.1 Spitze oder scharfe Gegenstände 
(außer 18 01 03), (z. B. Kanülen, Skalpelle) 18 01 01 A1

2.1.2 Abfälle, an deren Sammlung und Ent- 18 01 04 A2
sorgung aus infektionspräventiver Sicht 
keine besonderen Anforderungen gestellt 
werden  (z. B. Wund- und Gipsverbände, 
Wäsche, Einwegkleidung, Windeln)

2.2 Abfälle aus Forschung, Diagnose, Krankenbehandlung und Vorsorge 
bei Tieren

2.2.1 spitze oder scharfe Gegenstände mit Aus- 18 02 01 A1
nahme derjenigen, die unter 18 02 02 fallen  

2.2.2 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung 18 02 03 A2
aus infektionspräventiver Sicht keine 
besonderen Anforderungen gestellt werden

3. Garten- und Parkabfälle (einschließlich Friedhofsabfälle)

3.1 biologisch abbaubare Abfälle 20 02 01 B

4. Gewerbeabfälle 1)

4.1 Gemischte Siedlungsabfälle 20 03 01 A
(Restabfall aus Gewerbe)

4.2 biologisch abbaubare Abfälle (getrennt 
erfasste Bioabfälle aus Gewerbe) 20 02 01 B

4.3 Problemstoffe (Schadstoffe) F

4.4 Sperrmüll 20 03 07 D, E

LLffdd.. AA NN LL AA GG EE 22 AAbbffaallllsscchhllüüsssseell--
NNrr.. AAbbffaallllbbeezzeeiicchhnnuunngg NNrr.. nnaacchh AAVVVV

1 Munition 16 04 01*

2 Feuerwerkskörperabfälle 16 04 02*

3 andere Explosivabfälle 16 04 03*

4 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme der-
jenigen,die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen 17 09 04

5 Körperteile und Organe einschließlich
Blutbeutel und Blutkonserven (außer 18 01 03) 18 01 02

6 Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektions- 18 01 03* und
präventiver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 18 02 02*

7 Chemikalien, die aus gefährlichen Stoffen bestehen 18 01 06* und
oder solche enthalten 18 02 05*

8 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 06 fallen 18 01 07

9 Chemikalien mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 05 fallen 18 02 06

10 zytotoxische und zytostatische Arzneimittel 18 01 08* und
18 02 07*

11 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 01 08 fallen 18 01 09

12 Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter 18 02 07 fallen 18 02 08

13 Amalgamabfälle aus der Zahnmedizin 18 01 10*
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Der Stadtrat der Stadt Chemnitz
hat auf Grund von § 4 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sach-
sen (SächsGemO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18.
März 2003 (SächsGVBl. S. 55, ber.
S. 159), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 26. Juni 2009
(SächsGVBl. S. 323), der §§ 2, 9
des Sächsischen Kommunalabga-
bengesetzes (SächsKAG) in der
Fassung der Bekanntmachung
vom 26. August 2004 (SächsGVBl.
S. 418), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 7. November 2007
(SächsGVBl. S. 478, 484) sowie §
3 a Sächsisches Abfallwirtschafts-
und Bodenschutzgesetz (Sächs-
ABG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 31. Mai 1999
(SächsGVBl. S. 261), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 29. Januar
2008 (SächsGVBl. S. 138, 186) in
seiner Sitzung am 4. November
2009 mit Beschluss Nr. B-
343/2009 beschlossen, die Sat-
zung der Stadt Chemnitz über die
Erhebung von Gebühren für die Ab-
fallentsorgung (Abfallge-
bührensatzung – AbfGebS) vom 8.
Dezember 2008, öffentlich be-
kannt gemacht im Chemnitzer
Amtsblatt Nr. 50 vom 17. Dezem-
ber 2008, wie folgt zu ändern:

§§ 11
ÄÄnnddeerruunnggssbbeessttiimmmmuunnggeenn

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„(1) Gebührenschuldner sind die
Eigentümer von Grundstücken im
Stadtgebiet, die an die öffentliche
Abfallentsorgung angeschlossen
sind. Den Grundstückseigentü-
mern stehen Erbbauberechtigte
und andere zur Nutzung des
Grundstücks dinglich Berechtigte
gleich. Gebührenschuldner sind
auch die Anschlusspflichtigen
nach § 6 Abs. 4 Abfallsatzung.“

2. § 2 Abs. 3 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„(3) In den Fällen des § 6 Abs. 1

Nummer 2 bis 9, 12 und  15 bis 17
ist derjenige Gebührenschuldner,
der die Leistung der Abfallentsor-
gung veranlasst oder tatsächlich
in Anspruch genommen hat.“ 

3. In § 4 Abs. 4 wird Satz 2 wie folgt
neu gefasst:
„Die Höhe der beiden Regelentlee-
rungsgebühren ergibt sich jeweils
aus der Multiplikation der vorge-
nannten Daten mit den Ge-
bührensätzen gemäß § 5 Abs. 2
und Abs. 5.“

4. § 5 Abs. 1 Satz 5 wird ersatzlos
gestrichen.

5. In § 5 Abs. 2 werden nach der
letzten Zeile folgende Sätze neu
eingefügt:
„Die Regelentleerungsgebühr für
Restabfall entsteht für die an die
öffentliche Abfallentsorgung An-
geschlossenen für die Dauer der
Inanspruchnahme der Restabfal-
lentsorgung.
Bei Verkürzung oder Verlängerung
des Entsorgungsturnus im Rah-
men der Zulässigkeit nach § 12
Abs. 2 der Abfallsatzung verdop-
pelt oder halbiert sich die jährliche
Regelentleerungsgebühr für Rest-
abfall entsprechend dem bean-
tragten Entsorgungsturnus.“

6. § 5 Abs. 5 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„(5) Die jährliche Regelentlee-
rungsgebühr für HMTV-Abfälle
mit den Abfallschlüsselnummern
18 01 04 und 18 02 03 beträgt bei
zzwweeiiwwööcchheennttlliicchheerr Entsorgung für
den 
240-l-Abfallbehälter: 137,28 EUR
1100-l-Abfallbehälter: 629,20 EUR.

Die Regelentleerungsgebühr für
die HMTV-Abfälle entsteht für die
an die öffentliche Abfallentsor-
gung Angeschlossenen für die
Dauer der Inanspruchnahme der
Entsorgung für HMTV-Abfälle.
Bei Verkürzung oder Verlängerung
des Entsorgungsturnus im Rah-
men der Zulässigkeit nach § 12
Abs. 2 der Abfallsatzung verdop-

pelt oder halbiert sich die jährliche
Regelentleerungsgebühr für
HMTV-Abfälle entsprechend dem
beantragten Entsorgungsturnus.
Für die regelmäßige Entsorgung
von 5-m3-Umleerbehältern werden
statt einer jährlichen Regelentlee-
rungsgebühr 55,00 EUR pro Ent-
sorgung erhoben.“

7. In § 6 Abs. 1 wird die Nummer 2
wie folgt neu gefasst:
„2. Transportgebühr für die einma-
lige Entsorgung eines 5-m3-Um-
leerbehälters/Absetzcontainers“

8. In § 6 Abs. 1 werden nach der
Nummer 15 die Nummern 16 und
17 wie folgt neu eingefügt:
„16. Überlassung und Entsorgung
von vollständig oder teilweise de-
montierten Elektro- und Elektro-
nikgeräten gemäß § 16 Abs. 3 Ab-
fallsatzung 
17. Überlassung und Entsorgung
von Pkw-Reifen und Pkw-Rädern
aus Haushalten nach §15 Abs. 10
Abfallsatzung“

9. In § 6 Abs. 2 wird die Nummer 2
wie folgt neu gefasst:
„2. Transportgebühr für die einma-
lige Entsorgung eines 5-m3-Um-
leerbehälters/Absetzcontainers
55,00 EUR. Zusätzlich ist eine Mas-
segebühr für Restabfall und für
HMTV-Abfall in Höhe von jeweils
150,00 EUR pro t sowie für Bioab-
fall in Höhe von 30,19 EUR pro t der
von der Sammelfahrzeugwaage
oder von einer  geeichten Fahr-
zeugwaage registrierten Masse zu
zahlen.“

10. In § 6 Abs. 2 wird die Nummer
3 wie folgt neu gefasst:
„Transportgebühr für die einma-
lige Entsorgung von Press- und Ab-
rollcontainern

Die Gebühr beträgt:
- für einen 10-m3-
Presscontainer: 66,00 EUR
- für einen 20-m3-
Presscontainer: 79,00 EUR
- für einen 32-m3-
Abrollcontainer: 79,00 EUR.

Zusätzlich ist eine Massegebühr
für Restabfall bzw. für HMTV-Ab-
fall in Höhe von 150,00 EUR pro t
der von einer geeichten Fahrzeug-
waage registrierten Masse und für
stadteigene Presscontainer eine
Bereitstellungsgebühr von:
32,21 EUR/Woche für einen 10-m3-
Presscontainer und
45,00 EUR/Woche für einen 20-m3-
Presscontainer
zu zahlen.“

11. In § 6 Abs. 2 Nummer 4 wird
Satz 1 wie folgt neu gefasst:
„Die Gebühr für die einmalige Ab-
fuhr eines Restabfall- oder Bioab-
fallbehälters und eines Abfall-
behälters für HMTV-Abfälle
außerhalb der regelmäßigen Ent-
sorgung (Sonderentsorgung) und
auf Bestellung, einschließlich der
Entsorgung nach § 5 Abs. 3 Nr. 2
Satz 3 Abfallsatzung, setzt sich aus
der Sonderentsorgungsgebühr so-
wie der Massegebühr für Rest-,
Bio- und HMTV-Abfälle zusam-
men.“

12. In § 6 Abs. 2 werden nach der
Nummer 15 die Nummern 16 und
17 wie folgt neu eingefügt:
„16. Überlassung und Entsorgung
von vollständig oder teilweise de-
montierten Elektro- und Elektro-
nikgeräten gemäß § 16 Abs. 3 Ab-
fallsatzung
Die Gebühren betragen für 
ein vollständig oder teilweise de-
montiertes Elektro- und Elektro-
nikgerät der Sammelgruppen 1
(Haushaltgroßgeräte) und 2 (Kühl-
schränke) : 5,00 EUR/Stück
ein vollständig oder teilweise 
demontiertes Elektro- und Elektro-
nikgerät der Sammelgruppe 3 
(Informations- und  Telekommuni-
kationsgeräte, Geräte der Unterhal-
tungselektronik): 2,50 EUR/Stück

17. Überlassung und Entsorgung
von Pkw-Reifen und Pkw-Rädern
aus Haushalten nach §15 Abs. 10
Abfallsatzung. Die Gebühren be-
tragen für 
einen Pkw-Reifen: 1,50 EUR/Stück
ein Pkw-Rad (Reifen mit Felge):

3,00 EUR/Stück“

13. § 7 Abs. 2 wird wie folgt neu ge-
fasst:
„(2) In den Fällen des § 3 Abs. 2
(Wechsel der Gebührenpflichti-
gen) entsteht die Gebührenschuld
für den bisherigen Ge-
bührenschuldner mit Ablauf des
Monats, in welchem der Übergang
erfolgte; für den neuen Ge-
bührenschuldner mit Ablauf des
Kalenderjahres.“

14. § 7 Abs. 3 erhält folgende neue
Fassung:
„(3) In den Fällen des § 6 Abs. 2 Nr.
2 bis 17 dieser Satzung entsteht
die Gebührenschuld mit der Inan-
spruchnahme der Leistungen.“

15. § 8 Abs. 9 Satz 1 wird wie folgt
neu gefasst:
„(9) Nach Ende des Veranlagungs-
zeitraumes erfolgt durch Festset-
zungsbescheid die Gebührenfest-
setzung entsprechend der zu
veranlagenden Haushaltsanzahl,
der durch Wägung ermittelten und
erfassten tatsächlich angefallenen
Massen pro Abfallbehälter und Ab-
fallart, der sich aus der Abfallbehäl-
teranzahl und dem beantragten Ent-
leerungsturnus errechneten
Regelentleerungsgebühr sowie der
in Anspruch genommenen Leistun-
gen des Vollservices.“

16. In § 9 Abs. 4 wird nach Satz 1
folgender Satz neu eingefügt:
„Die Gebühren gemäß § 6 Abs. 2
Nr. 16 und 17 werden bei Inan-
spruchnahme der Leistungen fäl-
lig.“  

§§ 22
IInn--KKrraafftt--TTrreetteenn

Die Satzung tritt am 1. Januar 2010
in Kraft.

Chemnitz, den 16.11.2009

BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

(Dienstsiegel)

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Chemnitz über die Erhebung von Gebühren für die 
Abfallentsorgung (Abfallgebührensatzung - AbfGebS)

Zur öffentlichen Bekanntmachung
der 1. Satzung zur Änderung der Sat-
zung der Stadt Chemnitz über die
Entsorgung von Abfällen (Abfallsat-
zung-AbfS) und der 1. Satzung der
Stadt Chemnitz über die Erhebung
von Gebühren für die 
Abfallentsorgung (Abfallge-
bührensatzung-AbfGebS) wird fol-
gender Hinweis gegeben:
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO
gelten Satzungen, die unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustande gekommen sind,
ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht
oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlich-
keit der Sitzungen, die Genehmigung

oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwi-
drigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschrift gegenüber der
Gemeinde unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung be-
gründen soll, schriftlich geltend ge-
macht worden ist.
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3
und 4 geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs.
4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Der Umlegungsausschuss gibt
gemäß § 71 in Verbindung mit § 76
Satz 2 Baugesetzbuch (BauGB) be-
kannt: Der zum Umlegungsgebiet
34 – Industrie- und Gewerbegebiet
Fischweg– gemäß § 76 BauGB ge-
fasste Beschluss:
BBeesscchhlluussss 77//0000//008888 vvoomm 0033.. NNoo--
vveemmbbeerr 22000099,, 2. Änderungsbe-
schluss zum Beschluss 7/00/033
vom 26. Oktober 2004, betreffend
das Flurstück 230/18 (neu), Ge-
markung Furth, Ordnungsnummer
4, ist am 20. November 2009 un-
anfechtbar geworden.
Der Beschluss 7/00/088 tritt mit

dieser Bekanntmachung in Kraft.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Bekanntmachung über
die Unanfechtbarkeit des o.g. Be-
schlusses kann innerhalb von
sechs Wochen nach der Bekannt-
machung ein Antrag auf gerichtli-
che Entscheidung gestellt werden.
Der Antrag ist schriftlich bei der
Stadt Chemnitz, Geschäftsstelle
des Umlegungsausschusses mit
Sitz Annaberger Straße 89, 09120
Chemnitz, einzulegen oder zur Nie-
derschrift zu erklären. Der Antrag
muss den Verwaltungsakt bezeich-
nen, gegen den er sich richtet. Er

soll die Erklärung enthalten, inwie-
weit der Verwaltungsakt angefoch-
ten wird und einen bestimmten An-
trag enthalten. Er soll die Gründe
sowie die Tatsachen und Beweis-
mittel angeben, die zur Rechtsfer-
tigung des Antrages dienen. Über
den Antrag entscheidet das Land-
gericht –Kammer für Baulandsa-
chen-, Hohe Straße 19-23, 09112
Chemnitz.

Chemnitz, 25. November 2009
gez. KKrroonnee
stellv. Vorsitzender des
Umlegungsausschusses

Bekanntmachung des Umlegungsausschusses

-  jede Woche neu!
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FRIEDHOFSSATZUNG für die von der Stadt Chemnitz verwalteten Friedhöfe
Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat
auf Grund des § 4 Abs. 1 der Gemein-
deordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), letzte
Änderung 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 158); des § 7 Abs.
1 des Sächsischen Gesetzes über das
Friedhofs-, Leichen- und Bestat-
tungswesen (SächsBestG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
8. Juli 1994 (GVBl. S. 1321), letzte Än-
derung zum 11. Juli 2009 (SächsGVBl.
S. 382)  und der Verwaltungsvor-
schrift des Sächsischen Staatsmini-
steriums für Soziales, Gesundheit
und Familie zur Durchführung be-
stimmter Regelungen des Sächsi-
schen Bestattungsgesetzes vom 
30. Juni 1995 (Sächsisches Amtsblatt 
S. 916) in seiner Sitzung am 4. No-
vember 2009 mit Beschluss-Nr. 
B-406/2009 die Friedhofssatzung 
für die von der Stadt Chemnitz 
verwalteten Friedhöfe beschlos-
sen.
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II.. AAllllggeemmeeiinnee VVoorrsscchhrriifftteenn
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die Friedhofssatzung gilt für die
von der Stadt Chemnitz verwalteten
Friedhöfe. Zurzeit bestehen die Städ-
tischen Friedhöfe aus der Erdbestat-
tungsanlage an der Wartburgstraße,
Flurstück 1962/1 Gemarkung Chem-
nitz, dem Urnenhain an der Reichen-
hainer Straße, Flurstücke 644a und
638a der Gemarkung Altchemnitz, so-
wie dem Friedhof am Richterweg, Flur-
stück 529 Gemarkung Reichenhain.
(2) Die Gesamtfläche des Friedhofes
am Richterweg ist eine Anlage für Op-
fer von Krieg und Gewaltherrschaft.
Die Bewirtschaftung regelt sich nach
dem Gesetz über die Erhaltung der
Gräber der Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft (Gräbergesetz).

§ 2 Rechtsstellung und Friedhofs-
zweck
Die Städtischen Friedhöfe sind öf-
fentliche Einrichtungen der Stadt
Chemnitz. Sie dienen der Bestattung
und Gedenken aller Personen, die bei
ihrem Ableben Einwohner der Stadt
waren und keinen anderen Friedhof
für die Bestattung gewählt haben
oder unter Inanspruchnahme eines
bestehenden Nutzungsrechts an ei-
ner Grabstelle beigesetzt werden sol-
len. Weiterhin wird die Bestattung ei-
ner sonstigen verstorbenen Person
auf Antrag eines Bestattungspflich-
tigen oder der Ortspolizeibehörde
zugelassen. 

§ 3 Schließung und Entwidmung
(1) Der Friedhof, Friedhofsteile und
einzelne Grabstätten können aus
wichtigem öffentlichem Interesse ge-
schlossen oder entwidmet werden.
Besteht die Absicht der Schließung,
so werden keine Nutzungsrechte
mehr erteilt oder wiedererteilt.
(2) Durch die Schließung wird die
Möglichkeit weiterer Beisetzungen
ausgeschlossen. Durch die Entwid-
mung verliert der Friedhof  die Eigen-
schaft als öffentliche Bestattungs-
einrichtung. Jede Schließung oder
Entwidmung nach Abs. 1 Satz 1 und
von einzelnen Reihengrabstätten ist
öffentlich bekannt zu machen; bei
einzelnen Wahlgrabstätten/Urnen-
wahlgrabstätten erhält der jeweilige
Nutzungsberechtigte stattdessen ei-
nen schriftlichen Bescheid.
(3) Im Falle der Entwidmung sind die
in Reihengrabstätten Beigesetzten
für die restliche Ruhezeit, die in
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrab-
stätten Beigesetzten für die restliche
Nutzungszeit auf Kosten der Stadt
Chemnitz in andere Grabstätten um-
zubetten. Im Falle der Schließung gilt
Satz 1 entsprechend, soweit Umbet-
tungen erforderlich werden. Der Um-
bettungstermin soll bei Reihengrab-
stätten möglichst einem Angehöri-
gen des Verstorbenen, bei Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten mög-
lichst dem jeweiligen Nutzungsbe-
rechtigten einen Monat vorher mit-
geteilt werden.
(4) Soweit durch eine Schließung
oder eine Entwidmung das Recht auf
weitere Beisetzungen in Wahlgrab-
stätten/Urnenwahlgrabstätten er-
lischt, sind den jeweiligen Nutzungs-
berechtigten für die restliche Nut-
zungszeit bei Eintritt eines weiteren
Bestattungsfalles auf Antrag andere
Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrab-
stätten zur Verfügung zu stellen.
(5) Alle Ersatzgrabstätten nach Abs.
3 und 4 sind von der Stadt Chemnitz
auf eigene Kosten in gleichwertiger
Weise wie die geschlossenen oder
entwidmeten Grabstätten herzurich-
ten. Die Ersatzgrabstätten werden
Gegenstand des Nutzungsrechts.

IIII.. OOrrddnnuunnggssvvoorrsscchhrriifftteenn
§ 4 Öffnungszeiten
(1) Die Haupttore (Tor Wartburgstraße
an der Friedhofsverwaltung, Tor Rei-
chenhainer Straße 83 und Tor Reichen-
hainer Straße 104) sind täglich bis zum
Eintritt der Dämmerung (ca. 30 Minu-
ten vor Dunkelheit), spätestens bis
20.00 Uhr geöffnet. Nebeneingänge
können auch während der Öffnungs-
zeiten geschlossen bleiben.
(2) Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz kann das
Betreten des Friedhofes oder einzel-
ner Friedhofsteile aus besonderem
Anlass vorübergehend untersagen.

§ 5Verhalten auf Friedhöfen
(1) Jeder hat sich auf den Friedhöfen
der Würde des Ortes entsprechend zu
verhalten. Die Anordnungen des Per-
sonals der Friedhofsverwaltung oder
deren Beauftragten sind zu befolgen.
(2) Kinder unter 6 Jahren dürfen die
Friedhöfe nur in Begleitung und unter
Verantwortung Erwachsener betreten.
(3) Auf den Friedhöfen ist insbeson-
dere nicht gestattet,
a) die Wege mit Kraftfahrzeugen,
ausgenommen Krankenfahrstühle,
zu befahren und Fahrzeuge ohne Mo-
torkraft schneller als Schrittge-
schwindigkeit zu benutzen,
b) Waren aller Art, insbesondere
Kränze und Blumen, sowie gewerbli-
che Dienste anzubieten oder diesbe-
züglich zu werben,
c) an Sonn- und Feiertagen und in der
Nähe einer Bestattung Arbeiten aus-
zuführen,
d) ohne schriftlichen Genehmigung
gewerbsmäßig zu fotografieren und
zu filmen,
e) Druckschriften zu verteilen, aus-
genommen Drucksachen, die im Rah-
men der Bestattungsfeier notwendig
und üblich sind,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der
dafür bestimmten Stellen abzulagern,
g) Tiere, ausgenommen Blindenführ-
hunde und Hunde an einer kurzen
Leine (maximal 2 Meter) während ei-
nes Grabbesuches mitzubringen,
h) den Friedhof, seine Einrichtungen
und Anlagen zu verunreinigen oder
zu beschädigen, Einfriedungen und
Hecken zu übersteigen und Rasen-
flächen (soweit sie nicht als Wege
dienen), Grabstätten und Grabein-
fassungen unberechtigt zu betreten,
i) zu lärmen, zu spielen und Sport zu
treiben.
Der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz kann Aus-
nahmen zulassen, soweit sie mit dem
Zweck des Friedhofes und der Fried-
hofssatzung vereinbar sind.
(4) Totengedenkfeiern (Versammlun-
gen) sind vorher bei der Stadt Chem-
nitz zur Zustimmung anzumelden.

§ 6 Gewerbetreibende
(1) Bildhauer, Steinmetze, Friedhofs-
gärtner, Redner, Musiker und sons-
tige Gewerbetreibende benötigen für
die Tätigkeit auf den Friedhöfen eine
Zulassung des Friedhofs- und Bestat-
tungsbetriebes der Stadt Chemnitz,
die gleichzeitig den Umfang der
Tätigkeit festlegt. 
(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende,
die in fachlicher, betrieblicher und per-
sönlicher Hinsicht zuverlässig sind und
einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit
ausreichenden Haftpflichtversiche-
rungsschutz nachweisen.
1. Bildhauer, Steinmetze und sons-
tige Dienstleister des Handwerks ha-
ben die Erlaubnis ihrer Tätigkeit nach-
zuweisen und müssen selbst oder ihr
fachlicher Vertreter über eine ent-
sprechende Qualifikation verfügen.
2.Zugelassen werden Friedhofsgärt-
ner, Redner und sonstige Gewerbe-
treibende, wenn sie eine Gewerbe-
anzeige vorweisen. 
3. Musiker haben eine Künstlernum-
mer vorzuweisen. Organisten, die auf

den Orgeln des Friedhofs- und Be-
stattungsbetriebes spielen, müssen
eine Orgelprüfung „C“ oder höher
nachweisen. 
Der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb kann hiervon Ausnahmen zu-
lassen, soweit dies mit dem Zweck
dieser Satzung vereinbar ist.
(3) Über den Antrag auf Zulassung im
Sinne von Absatz 1 ist innerhalb ei-
ner Frist von 3 Monaten nach Eingang
der vollständigen Unterlagen zu ent-
scheiden. Wird innerhalb dieser Frist
über den Antrag nicht entschieden,
so gilt die Zulassung als erteilt. 
§ 1 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfG) in Verbindung mit § 42 a Ver-
waltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
gilt entsprechend. 
Die Zulassung ist innerhalb eines Ka-
lenderjahres befristet.
Das Verfahren für Dienstleistungser-
bringer im Sinne von Art. 4 EU-Dienst-
leistungsrichtlinie kann auch über den
einheitlichen Ansprechpartner nach
dem Gesetz über den einheitlichen An-
sprechpartner im Freistaat Sachsen
(SächsEAG) vom 13. August 2009
(SächsGVBl. S. 438) in der jeweils gel-
tenden Fassung in Verbindung mit § 1
des Verwaltungsverfahrensgesetzes
für den Freistaat Sachsen (Sächs-
VwVfG) und den §§ 71 a – e des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes (VwVfG)
abgewickelt werden
(4) Die Gewerbetreibenden und ihre
Bediensteten haben die Friedhofs-
satzung und die dazu ergangenen
Regelungen zu beachten. Zulassun-
gen ermächtigen nicht gleichzeitig
zum Befahren des Friedhofes mit
Kraftfahrzeugen.
(5) Die Gewerbetreibenden haften
für alle Schäden, die sie oder ihre Be-
schäftigten im Zusammenhang mit
ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen
schuldhaft verursachen.
(6) Unbeschadet vorangegangener
Regelungen dürfen gewerbliche Arbei-
ten auf den Friedhöfen nur während
der vom Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz festgesetz-
ten Zeiten durchgeführt werden. In
den Fällen des § 4 Abs. 2 sind gewerb-
liche Arbeiten ganz untersagt.
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen
Werkzeuge und Materialien dürfen
auf den Friedhöfen nur vorüberge-
hend und nur an Stellen gelagert wer-
den, an denen sie nicht hindern. Bei
Beendigung oder bei Unterbrechung
der Tagesarbeit sind die Arbeits- und
die Lagerplätze wieder in den frühe-
ren Zustand zu bringen. Die Gewerbe-
treibenden dürfen auf den Friedhöfen
keinerlei Abraum, Abfall sowie Rest-
und Verpackungsmaterial ablagern.
Gewerbliche Geräte dürfen nicht an
oder in den Wasserentnahmestellen
der Friedhöfe gereinigt werden.
(8) Werden bei Arbeiten Sargteile,
Urnen, deren Reste oder Gebeinres-
te gefunden, so sind diese unverzüg-
lich an Ort und Stelle so tief einzu-
betten, dass eine nochmalige Frei-
legung vermieden wird.
(9) Gewerbetreibenden, die trotz
schriftlicher Mahnung gegen die Vor-
schriften der Abs. 4 bis 8 verstoßen
oder bei denen die Voraussetzungen
des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht
mehr gegeben sind, kann der Fried-
hofs- und Bestattungsbetrieb der
Stadt Chemnitz die Zulassung durch
schriftlichen Bescheid entziehen. 

IIIIII.. BBeessttaattttuunnggssvvoorrsscchhrriifftteenn
§ 7 Allgemeines
(1) Die Benutzung der Städtischen
Friedhöfe und deren Einrichtungen
zum Zwecke einer Bestattung sind
beim Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz anzumel-
den. Der Anmeldung sind die erfor-
derlichen Unterlagen beizufügen.
Bei Sarg- oder Urnenbeisetzungen in
eine Grabstelle, die sich bereits im

Nutzungsrecht befindet, ist das Nut-
zungsrecht für die gesetzliche Ruhe-
zeit nachzuweisen oder zu verlängern.
(2) Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz setzt im
Benehmen mit dem Bestattungs-
pflichtigen oder deren bevollmäch-
tigten Handlungsgehilfen Ort und
Zeit der Bestattung unter Beachtung
der Fristen des SächsBestG fest. 

§ 8 Särge
(1) Die Särge müssen aus einem
festen, gut abgedichteten und aus
umweltgerecht abbaubarem Mate-
rial bestehen, dessen Boden grund-
sätzlich mit einer 5 bis 10 cm hohen
Schicht aus Sägemehl, Sägespänen,
Holzwolle oder anderen geeigneten
aufsaugenden Stoffen bedeckt ist.
(2) Die Särge für Erdbestattung sol-
len höchstens 2,20 m lang, 0,75 m
hoch und im Mittelmaß 0,80 m breit
sein. Sind in Ausnahmefällen größere
Särge erforderlich, ist dies dem Fried-
hofs- und Bestattungsbetrieb der
Stadt Chemnitz bei der Anmeldung
der Bestattung mitzuteilen.

§ 9 Ausheben der Gräber
(1) Die Gräber werden vom Friedhofs-
und Bestattungsbetrieb der Stadt
Chemnitz ausgehoben und wieder
zugefüllt. Ausgenommen sind das
Öffnen und Schließen von Urnenni-
schen, dazu ist eine für den Städti-
schen Friedhof zugelassene Fach-
firma durch den Nutzungsberech-
tigten zu beauftragen.
(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber ist
so zu bemessen, dass von der Er-
doberfläche (ohne Hügel) bis zur
Oberkante des Sarges eine Über-
deckung von mindestens 0,90 m und
bis zur Oberkante der Urne minde-
stens 0,50 m beträgt.
(3) Die Gräber für Erdbestattungen
müssen voneinander durch minde-
stens 0,30 m starke Erdwände ge-
trennt sein.
(4) Die auf die Schließung des Gra-
bes folgenden Aufgaben, z. B. das
Entfernen verwelkten Blumen-
schmuckes und das Herrichten der
Grabhügel, sind Aufgaben der Nut-
zungsberechtigten.

§ 10 Annahme von Leichen oder
Aschen
Leichen dürfen nur angenommen wer-
den, wenn die erforderlichen Unterla-
gen übergeben oder innerhalb der Be-
stattungsfrist nachgereicht werden.
Alle ohne die erforderlichen Unterla-
gen entgegengenommenen und in der
Kühlung untergebrachten Leichen
gelten bis zur Übergabe derselben nur
als vorübergehend eingestellt und
bleiben in Verantwortung des Bestat-
ters, der die Leiche gebracht hat. Erst
durch die Leistungsvereinbarung mit
dem Bestattungspflichtigen ist die An-
nahme vollzogen.
Die Einlieferung von Leichen, Teilen
davon oder Aschen hat bis späte-
stens am Vortage der Bestattung bis
Ende der Annahmezeit zu erfolgen.
Mehraufwand oder Leistungsaus-fall
durch verspätete Einlieferungen sind
kostenpflichtig.
§ 11 Beerdigung
In einem Erdbestattungsgrab ist nur
eine Beerdigung innerhalb einer Ru-
hezeit möglich.

§ 12 Beisetzung der Asche
Ascheurnen sind in Gräber oder Ko-
lumbariumstellen beizusetzen.

§ 13 Urnenbeisetzung in Gräbern
(1) Urnen werden in der Regel in Ur-
nengräber beigesetzt.
Kosten vor einer Bestattung für die
Beseitigung der Grabmale, Grabein-
fassungen, Grabbepflanzungen und
Grabhügel zu sorgen.

Fortsetzung Seite 13



Fortsetzung von Seite 12

In Urnengräber dürfen nur so viele
Urnen nebeneinander beigesetzt
werden, wie es die Größe des Grabes
zulässt.
(2) Die Anzahl von Urnen, die in Wahl-
gräber für Erdbestattungen beige-
setzt werden dürfen, bestimmt der
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz. 

§ 14 Urnenbeisetzungen im Kolum-
barium
(1) Urnen dürfen nur in geschlosse-
nen Nischen, Stein- und Kupferurnen
des Kolumbariums beigesetzt wer-
den. Pro Stellplatz kann nur eine
Urne beigesetzt werden.
(2) Es ist den Nutzungsberechtigten
nicht gestattet, Nischen zu verändern,
zu vermauern, zu öffnen oder Urnen
aus den Nischen zu entnehmen.
(3) Es werden nur Aschebehälter
ohne Schmuckurne beigesetzt.

§ 15 Entfernen der Urnen aus dem Ko-
lumbarium
(1) Ist das Nutzungsrecht an einer Ni-
sche erloschen, kann der Friedhofs-
und Bestattungsbetrieb der Stadt
Chemnitz die Urne entfernen. Die
entfernte Urne wird an geeigneter
Stelle des Friedhofes der Erde über-
geben.
(2) Ist innerhalb des Nutzungsrech-
tes die Ruhezeit einer Urne über-
schritten und soll eine neue Beiset-
zung an Stelle dieser erfolgen, muss
der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz die Urne mit
der abgelaufenen Ruhezeit an geeig-
neter Stelle des Friedhofes der Erde
übergeben.

§ 16 Ruhezeit
Die Ruhzeit beträgt bei Fehlgebore-
nen und bei Leichen von Kindern, die
tot geboren oder vor Vollendung 
des 2. Lebensjahres gestorben sind, 
10 Jahre, im Übrigen 20 Jahre. Für
Aschen Verstorbener gelten die Ru-
hezeiten entsprechend. 

§ 17 Umbettungen
(1) Die Ausgrabung oder Umbettung
einer Leiche bedarf einer schriftli-
chen Genehmigung des Gesundheit-
samtes sowie des Friedhofs- und Be-
stattungsbetriebes der Stadt Chem-
nitz.
Die Ausgrabung oder Umbettung ei-
ner Urne bedarf der Genehmigung
des Friedhofs- und Bestattungsbe-
triebes der Stadt Chemnitz. 
(2) Umbettungen aus einer Reihen-
grabstätte in eine andere Reihen-
grabstätte sind innerhalb des Städ-
tischen Friedhofes Chemnitz nicht
zulässig. 
(3) Umbettungen aus Gemein-
schaftsgrabanlagen entsprechend 
§ 22 Abs.1 Pkt.1.1 dieser Satzung sind
nicht zulässig. 
(4) Die Umbettungen werden vom
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz durchgeführt.
Dieser bestimmt den Zeitpunkt der
Umbettung.
(5) Entstehen bei einer Umbettung
zwangsläufig Schäden, sind diese
vom Antragsteller zu tragen. 
(6) Der Ablauf der Ruhe- und der Nut-
zungszeit wird durch eine Umbet-
tung nicht unterbrochen oder ge-
hemmt.
(7) Leichen und Aschen zu anderen
als zu Umbettungszwecken wieder
auszugraben, bedarf einer behördli-
chen oder einer richterlichen Anord-
nung.

§ 18 Aufbahrung
(1) Die Leichen werden in den dafür
vorgesehenen Räumlichkeiten auf-
gebahrt, in der Regel im offenen
Sarg. Auf Wunsch der Angehörigen
bleibt der Sarg geschlossen.
(2) Bei rasch verwesenden oder ab-
stoßend wirkenden Leichen kann der

Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz das sofortige
Schließen des Sarges, notfalls auch
die unverzügliche Beisetzung im
Grab bzw. Einäscherung nach Frei-
gabe anordnen.
(3) Bei Tod durch eine meldepflich-
tige Krankheit ist dies dem Annah-
mepersonal vor Übergabe der Leiche
durch den Einlieferer mitzuteilen.

§ 19 Blumen und Schmuck
(1) Gegenstände, die zur Schmüc-
kung der Leichen dienen und Blu-
men, die in den Sarg gelegt wurden,
sind in diesem einzuschließen.
(2) Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz kann für
Wert- und Erinnerungsstücke Aus-
nahmen zulassen. Diese Gegen-
stände sind dann vor der Herausgabe
zu desinfizieren.
(3) Vor Einäscherungen können die
Angehörigen über den gesamten nicht
im Sarg eingeschlossenen Blumen-
schmuck nach Beendigung der Trau-
erfeier verfügen. Diese werden nicht
an das Krematorium übergeben.

§ 20 Trauerfeier
(1) Auf Wunsch der Angehörigen
kann vor einer Erd- bzw. Feuerbestat-
tung in den dafür vorgesehenen Rä-
umlichkeiten eine Trauerfeier am
Sarg oder eine Urnenfeier vor einer
Beisetzung stattfinden. Die Feierlich-
keiten sind in der Friedhofsverwal-
tung schriftlich zu beantragen.
(2) Die Trauerfeiern finden in der Re-
gel unter Ausschluss der Öffentlich-
keit statt.

IIVV.. GGrraabbssttäätttteenn
§ 21 Allgemeines
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum
des Friedhofseigentümers. An ihnen
können Rechte nur nach dieser Sat-
zung erworben werden.
(2) Es besteht kein Anspruch auf Ver-
leihung oder Wiedererwerb von Nut-
zungsrechten an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Un-
veränderlichkeit der Umgebung.

§ 22 Arten der Gräber
(1) In den Friedhöfen bestehen fol-
gende Arten von Gräbern:
Für Urnenbeisetzungen:
1. Gemeinschaftsgrabanlagen
Hier besteht das Nutzungsrecht für die
gesetzliche Ruhezeit. Diese Grabanla-
gen werden durch den Friedhofs- und
Bestattungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz instand gehalten, es besteht kein
Anspruch auf die Gestaltung und Un-
veränderlichkeit der Grabanlage. 
1.1. Gemeinschaftsgrabanlagen ohne
Namensnennung sind Urnenanla-
gen, in denen die Urnen ohne indivi-
duelle Grabmale beigesetzt werden.
1.2. Gemeinschaftsgrabanlagen mit
Namensnennung sind Urnenanlagen
in denen nach erfolgten Urnenbeiset-
zungen ein oder mehrere Grabmale
errichtet werden, die sich gestalte-
risch und harmonisch in die Gesamt-
anlagen einfügen. Die Namensnen-
nung beschränkt sich auf Vorname
(Rufname), Name, Geburts- und Ster-
bejahr. Titel und sonstige Zusätze
werden nicht dargestellt.
2. Urnenwahlstellen (Urnenlösestel-
len) sind Gräber mit weitergehenden
Nutzungsrechten für mehrere Urnen.
Die Vergabe oder Erneuerung des
Nutzungsrechtes setzt regelmäßig
einen entsprechenden Antrag des
Berechtigten voraus.
3. Urnensonderstellen sind Grabstel-
len in Sonderlage mit weitergehen-
den Nutzungsrechten für mehrere Ur-
nen. Sie unterscheiden sich durch
ihre größere Fläche von den Urnen-
wahlstellen. 
Hierbei sind Erbliche Urnenstellen
bis Ablauf der noch bestehenden
letzten Ruhezeit einzuschließen. 
Die Vergabe oder Erneuerung des
Nutzungsrechtes setzt regelmäßig
einen entsprechenden Antrag des

Berechtigten voraus. 
4. Urnenstellen im Kolumbarium sind
Urnennischen mit Verschlussplatte
beziehungsweise Kupfer- oder Stein-
urnen. Sie sind Urnenwahlstellen
rechtlich gleichgestellt.
Für Erdbestattungen:
5. Reihengräber sind Grabstellen, die
der Reihe nach belegt und nur für die
Ruhezeit (§ 16) der jeweiligen Leiche
bereitgestellt werden. Das Abräumen
von Reihengrabfeldern oder Teilen von
ihnen nach Ablauf der Ruhezeit wird
drei Monate vorher durch Aushang in
den Schaukästen im Städtischen Fried-
hof Chemnitz oder auf andere geeig-
nete Weise bekannt gemacht.
6. Wahlgrabstellen (Lösestellen) sind
Grabstellen mit weitergehenden Nut-
zungsrechten, in denen eine Erdbe-
stattung und mehrere Urnen beige-
setzt werden können. Es können
auch mehrere nebeneinander lie-
gende Gräber (bis 3 Stück) unter ein
Nutzungsrecht zusammengefasst
werden. Die Vergabe oder Erneue-
rung  des Nutzungsrechtes setzt re-
gelmäßig einen entsprechenden An-
trag des Berechtigten voraus. 
7. Randstellen für mindestens zwei
Gräber sind Grabstellen in Sonder-
lage als Wahlgrabstellen mit weiter-
gehenden Nutzungsrechten. Hierbei
sind Erbbegräbnisse bis Ablauf der
noch bestehenden letzten Ruhezeit
einzuschließen. Die Vergabe oder Er-
neuerung  des Nutzungsrechtes setzt
regelmäßig einen entsprechenden
Antrag des Berechtigten voraus. 
(2) Gemauerte Grüfte sind nicht
zulässig.
(3) Für Grabarten und -größe ist der
Belegungsplan des Friedhofs- und
Bestattungsbetriebes der Stadt
Chemnitz maßgebend. Art und Größe
belegter Gräber können während des
Nutzungsrechts nicht geändert wer-
den.

§ 23 Nutzungsrechte an Gräbern
(1) Stein- und Metallurnen, die fest
mit dem Kolumbarium (Urnenwand)
verbunden sind, werden Nischen
gleichgesetzt. An allen Gräbern und
Nischen kann gegen eine Gebühr ein
Nutzungsrecht erworben werden.
Erdgräber, außer Reihengräber, kön-
nen vom Erwerber im Rahmen des
Friedhofsbelegungsplanes ausge-
wählt werden.
(2) Nutzungsrechte können nur von
einer natürlichen Person, in der Re-
gel anlässlich eines Sterbefalles, er-
worben und ausgeübt werden. Der
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz kann Nutzungs-
rechte ausnahmsweise auch juristi-
schen Personen, die der verstorbe-
nen Person im Besonderen ver-
pflichtet sind, überlassen.
(3) Erbliche Nutzungsrechte erlö-
schen mit dem Ablauf der bestehen-
den letzten Ruhezeit. Das Recht an
einer solchen Grabstelle kann gemäß
den Bestimmungen des § 22 Abs.1
Punkt 3 in einem Löserecht weiter-
geführt werden. Die Verleihung
neuer erblicher Nutzungsrechte ist
nicht zulässig.
§ 24 Inhalt und Dauer eines
Nutzungsrechtes
(1) Das Nutzungsrecht gibt dem Nut-
zungsberechtigten die Befugnis:
1. die Beisetzung von Leichen und Ur-
nen zu bestimmen, wenn zum Zeit-
punkt der  Beisetzung das Nutzungs-
recht am Grab für die Dauer der
Ruhezeit besteht,
2. ein den Grabmalvorschriften ent-
sprechendes Grabmal setzen zu las-
sen, die Entfernung  eines Grabma-
les zu beantragen und ausführen zu
lassen,
3. das Grab innerhalb seiner Begren-
zung den Grabpflegevorschriften
entsprechend zu bepflanzen und zu
pflegen.
(2) Abs. 1 Ziffer 2. und 3. gilt nicht für
Urnennischen und Gemeinschafts-
grabanlagen.

(3) Die Dauer eines Nutzungsrechtes
beträgt bei Reihengräbern für Erdbe-
stattung für Fehlgeborene und für
Leichen von Kindern, die tot geboren
oder vor Vollendung des 2. Lebens-
jahres gestorben sind, 10 Jahre, im
Übrigen 20 Jahre.
(4) An Wahlgräbern kann das Nut-
zungsrecht verlängert werden. Die
Dauer gilt ab Erwerb ohne Rücksicht
auf die Zeit der Belegung, jedoch
mindestens für die Ruhezeit der/des
zuletzt beigesetzten Verstorbenen.
(5) Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz führt eine
Grabdatei. 
Der Nutzungsberechtigte erhält bei
Ersterwerb eines Nutzungsrechtes
eine Graburkunde, bei Verlängerung
des Nutzungsrechtes wird eine Ver-
längerungsurkunde ausgestellt. 

§ 25 Verlängerung und Erlöschen des
Nutzungsrechtes
(1) Das Nutzungsrecht erlischt mit
Zeitablauf, durch Verzicht oder Ent-
widmung des Friedhofes bzw. Fried-
hofsteiles. Ein Verzicht während der
Ruhezeit ist nicht möglich.
(2) Zur Entfernung des Grabmals ist
ein Entfernungsschein bei der Fried-
hofsverwaltung zu beantragen.
(3) Sind das Grabmal, die sonstigen
baulichen Anlagen und die Grabbe-
pflanzung nach Ablauf der Frist von
drei Monaten nicht entfernt, fallen
sie entschädigungslos in die Verfü-
gungsgewalt des Friedhofs- und Be-
stattungsbetriebes der Stadt Chem-
nitz.
Kosten für eine nach Ablauf der Frist
durch den Friedhofs- und Bestat-
tungsbetrieb der Stadt Chemnitz ver-
anlasste Grabberäumung hat derje-
nige zu tragen, der bis zum Ablauf
Nutzungsberechtigter war.
(4) Auf das drohende Erlöschen ei-
nes Nutzungsrechtes wird der Nut-
zungsberechtigte, sofern seine An-
schrift bekannt ist, schriftlich
hingewiesen. Zusätzlich kann durch
einen Hinweis am Grab oder durch
Aushang darauf aufmerksam ge-
macht werden. Versäumt es der Nut-
zungsberechtigte, das Nutzungs-
recht rechtzeitig verlängern zu
lassen, so kann der Friedhofs- und
Bestattungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz vom Zeitpunkt des Erlöschens an
anderweitig darüber verfügen.
(5) Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz kann ein
erloschenes Nutzungsrecht für den
früheren Nutzungsberechtigten nur
rückwirkend erneuern, wenn der
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz zwischenzeitlich
nicht anderweitig verfügt hat.
(6) Die Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für mehrstellige Wahlgrab-
stellen ist nur für die gesamte Wahl-
grabstelle möglich.

§ 26Rücknahme des
Nutzungsrechtes
(1) Muss ein Nutzungsrecht nach Be-
legung im öffentlichen Interesse
zurückgenommen werden, so hat der
Berechtigte einen Anspruch auf kos-
tenlose Umbettung und auf ge-
bührenfreie Einräumung eines
gleichwertigen Nutzungsrechtes, be-
zogen auf die Restdauer des bisheri-
gen Nutzungsrechtes.
(2) Muss ein Nutzungsrecht nach Ab-
lauf der Ruhezeit zurückgenommen
werden, so hat der Berechtigte einen
Anspruch auf gebührenfreie Einräu-
mung eines gleichwertigen Nutzungs-
rechtes, bezogen auf die Restdauer
des bisherigen Nutzungsrechtes.

§ 27 Übertragung des Nutzungsrech-
tes unter Lebenden
Die Übertragung des laufenden Nut-
zungsrechtes durch Rechtsgeschäfte
unter Lebenden ist nur wirksam,
wenn der Friedhofs- und Bestat-
tungsbetrieb der Stadt Chemnitz dies
genehmigt und den neuen Berech-

tigten auf Antrag des bisherigen ge-
gen Entrichtung der Umschreibungs-
gebühr in die Grabdatei eingetragen
hat.

§ 28 Übergang des Nutzungsrechtes
beim Tod des Berechtigten
(1) Das Nutzungsrecht an einem
Wahlgrab geht beim Tod des Berech-
tigten auf dessen Erben bzw. auf die
in einer letztwilligen Verfügung ge-
nannte Person oder den Bestat-
tungspflichtigen über. Der Rechts-
nachfolger kann das Nutzungsrecht
nur ausüben, wenn er es vorher auf
seinen Namen hat umschreiben las-
sen.
(2) Kommen mehrere Personen für
eine Rechtsnachfolge in Frage, so ha-
ben diese eine Person von ihnen als
einzigen neuen Nutzungsberechtig-
ten zu benennen und die Umschrei-
bung auf diesen zu veranlassen. Die-
ser gilt für das Nutzungsrecht als
unmittelbarer Nachfolger des Erblas-
sers. Kommt eine Einigung innerhalb
einer vom Friedhofs- und Bestat-
tungsbetrieb der Stadt Chemnitz zu
setzenden Frist nicht zustande, so
trägt der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz einen Er-
ben, den Bestattungspflichtigen
oder die in einer letztwilligen Verfü-
gung  genannte Person, gegen Ent-
richtung der Umschreibungsgebühr
als Nutzungsberechtigten in die
Grabdatei ein.
(3) Die Rechtsnachfolge ist in geeig-
neter Form (z.B. Testament, Erb-
schein) zu belegen.

VV.. GGrraabbmmaallee
§ 29 Allgemeine 
Gestaltungsgrundsätze
Jede Grabstätte ist, unbeschadet
den besonderen Anforderungen der
§§ 30 – 41, so zu gestalten und so an
die Umgebung anzupassen, dass der
Friedhofszweck und der Zweck die-
ser Satzung sowie die Würde des
Friedhofes in seinen Teilen und in
seiner Gesamtheit gewahrt wird.

§ 30 Grabmale
(1) Als Grabmale nach dieser Satzung
gelten insbesondere auch Stein- und
Holztafeln, Aufsätze, Blumenbehäl-
ter auf Grabsteinen, Grabeinfassun-
gen, Überbauten jeder Art sowie
Teile und Zubehör von Grabmalen
einschließlich zum Grab gehörende
Sitzgelegenheiten.
(2) Nicht zu Grabmalen gehören Blu-
men, Kränze und gärtnerische Anla-
gen.

§ 31 Erhaltung und Pflege der
Grabmale
Die Nutzungsberechtigten sind ver-
pflichtet, Grabmale so zu erhalten
und zu pflegen, dass die Würde des
Friedhofes gewahrt bleibt und Dritte
durch den Zustand der Grabmale we-
der belästigt noch gefährdet werden
können.

§ 32 Haftung für Grabmale
Die Nutzungsberechtigten haften für
jeden Schaden, der durch Nichtbe-
achtung des Abschnitts V. dieser Sat-
zung entsteht.

§ 33 Wiedererrichtung und Entfernung
von Grabmalen und Bepflanzung
(1) Die Nutzungsberechtigten sind
verpflichtet, rechtzeitig und auf ihre
Kosten vor einer Bestattung für die
Beseitigung der Grabmale, Grabein-
fassungen, Grabbepflanzungen und
Grabhügel zu sorgen.
(2) Erfolgt die gemäß § 33 Abs. 1 ver-
langte Entfernung des Grabmals, der
Einfassung, der Grabbepflanzung
und des Grabhügels nicht rechtzei-
tig vor der Graböffnung, so kann die
Entfernung durch den Friedhofs- und
Bestattungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz auf Kosten des Nutzungsberech-
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tigten veranlasst werden. Eine Haf-
tung bei Beschädigungen und An-
spruch auf Ersatz, auch eventuell
entfernter Pflanzen, besteht nicht.
(3) Grabmale, die wegen der Öffnung
des Grabes entfernt wurden oder aus
einem anderen Grund an einem an-
deren Platz des Friedhofes stehen
oder liegen, müssen innerhalb einer
angemessenen Frist wieder aufge-
stellt werden. Ist eine Wiederaufstel-
lung nicht möglich, sind sie aus dem
Friedhof zu entfernen.
(4) Grabmale, die nach Feststellung
des Friedhofs- und Bestattungsbe-
triebes der Stadt Chemnitz umzustür-
zen drohen oder aus anderen Grün-
den sicherheitsgefährdend sind,
können vom Friedhofs- und Bestat-
tungsbetrieb der Stadt Chemnitz auf
Kosten des Nutzungsberechtigten
entfernt werden, wenn dieser die er-
forderlichen Sicherheitsmaßnahmen
nach schriftlicher Aufforderung nicht
binnen angemessener Frist trifft. Ist
die Anschrift unbekannt oder duldet
die öffentliche Sicherheit keine Ver-
zögerung, so muss der Friedhofs- und
Bestattungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz sofort nach Feststellung mit ei-
ner Ersatzvornahme tätig werden.
(5) Grabmale, die ohne Beachtung
der Vorschriften dieser Satzung er-
richtet oder geändert wurden, sind
vom Berechtigten zu entfernen. 
(6) Künstlerisch oder historisch wert-
volle Grabmale und bauliche Anla-
gen oder solche, die als besondere
Eigenart eines Friedhofes erhalten
bleiben sollen, werden in einem Ver-
zeichnis geführt. Der Friedhofs- und
Bestattungsbetrieb der Stadt Chem-
nitz kann die Zustimmung zur Ände-
rung derartiger Grabmale und bauli-
cher Anlagen versagen, wenn die
Änderung zu einer Beeinträchtigung
des Wesens des überlieferten Er-
scheinungsbildes oder der künstleri-
schen Wirkung des Grabmales füh-
ren würde oder gewichtige Gründe
des Denkmalschutzes für die unver-
änderte Beibehaltung des bisherigen
Zustandes sprechen. Insoweit ist die
Denkmalbehörde nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmung zu beteili-
gen.
(7) Kommt der Berechtigte nach
schriftlicher Aufforderung und ange-
messener Frist einer Wiedererrich-
tung oder Entfernung eines Grabma-
les oder sonstigem Grabzubehör aus
dem Friedhof nicht nach, ist der
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz zur Ersatzvor-
nahme berechtigt.
Der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz kann über
Grabmale, die im Wege der Ersatz-
vornahme entfernt wurden, nach Ab-
lauf einer Frist von 3 Monaten frei
verfügen.

§ 34 Allgemeine Anforderungen und
Standsicherheit
(1) Für Grabmale, Einfassungen, Ab-
deckungen (maximal 1/3 der Grab-
fläche) und andere bauliche Anlagen
dürfen nur solche Werkstoffe – Na-
turstein, Holz und geschmiedetes
oder gegossenes Metall – verwendet
werden, die der Würde des Ortes ent-
sprechen.
(2) Die Grabmale sind nach den allge-
meinen anerkannten Regeln des
Handwerks so zu fundamentieren und
zu befestigen, dass sie dauernd
standsicher sind und auch beim Öff-
nen benachbarter Gräber nicht um-
stürzen oder sich senken können.
Dies gilt für sonstige bauliche Anla-
gen entsprechend. Allgemein aner-
kannte Regeln des Handwerks in die-
sem Sinne sind insbesondere die
jeweils gültigen Richtlinien für das
Fundamentieren und Versetzen von
Grabmalen des Bundesinnungsver-
bandes des Deutschen Steinmetz-,
Stein- und Holzbildhauerhandwerkes.

Der Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz kann 
weitergehende Anforderungen 
verlangen, wenn dies aus Grün-
den der Standsicherheit erforderlich
ist.

§ 35 Zustimmungserfordernis
(1) Die Errichtung und jede Verände-
rung von Grabmalen bedarf der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung
des Friedhofs- und Bestattungsbe-
triebes der Stadt Chemnitz. 
(2) Den Anträgen sind beizufügen:
a) der Grabmalentwurf mit Grundriss
und Seitenansicht im Maßstab 1:10
unter Angabe des Materials, seiner
Bearbeitung, der Anordnung der
Schrift, der Ornamente und Symbole
sowie der Angaben zu allen sicher-
heitsrelevanten Bauteilen,
b) soweit es zum Verständnis erfor-
derlich ist, Zeichnungen der Schrift,
der Ornamente und Symbole unter
Angabe des Materials, seiner Bear-
beitung, des Inhalts, der Form und
der Anordnung. In besonderen Fäl-
len kann die Vorlage eines Modells
im Maßstab 1:5 oder das Aufstellen
einer Attrappe in natürlicher Größe
verlangt werden.
(3) Die Errichtung und jede Verände-
rung aller sonstigen baulichen Anla-
gen bedürfen ebenfalls der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung des
Friedhofs- und Bestattungsbetriebes
der Stadt Chemnitz. Die Absätze 1
und 2 gelten entsprechend.
(4) Die Zustimmung erlischt, wenn
das Grabmal oder die sonstigen bau-
lichen Anlagen nicht binnen zweier
Jahre nach der Zustimmung errichtet
worden sind.
(5) Provisorisch zu errichtende Grab-
male sind anzuzeigen. Sie sind nur
als naturlasierte Holztafeln oder
Holzkreuze zulässig und dürfen nicht
länger als 2 Jahre nach der Beiset-
zung verwendet werden. Provisori-
sche Grabmale, die sich länger als 
2 Jahre auf einem Grab befinden,
werden vom Friedhofs- und Bestat-
tungsbetrieb der Stadt Chemnitz ent-
fernt. Grabmale, die innerhalb einer
Aufbewahrungsfrist von 3 Monaten
nicht abgeholt wurden, werden ge-
bührenpflichtig entsorgt.

§ 36 Anlieferung
Bei der Anlieferung von Grabmalen
ist der Friedhofsverwaltung auf Ver-
langen die Aufstellungsgenehmi-
gung vorzulegen.

§ 37 Entfernung
(1) Vor Ablauf der Ruhezeit oder der
Nutzungszeit dürfen Grabmale nur
mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung ent-
fernt werden. Bei Grabmalen im
Sinne des § 33 Abs. 6 kann der Fried-
hofs- und Bestattungsbetrieb der
Stadt Chemnitz die Zustimmung ver-
sagen.
(2) Nach Ende des Nutzungsrechtes
sind die Grabmale zu entfernen. Dazu
ist die Ausstellung eines Erlaubnis-
scheines durch die Friedhofsverwal-
tung erforderlich. Geschieht das
nicht binnen 3 Monaten, so ist der
Friedhofs- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz berechtigt, nach
einmaliger schriftlicher Aufforderung
die Grabstätte entfernen zu lassen.
Der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz ist nicht ver-
pflichtet, das Grabmal oder sonstige
bauliche Anlagen zu verwahren.
Grabmale oder sonstige bauliche An-
lagen gehen entschädigungslos in
das Verfügungsrecht des Friedhof-
und Bestattungsbetriebes der Stadt
Chemnitz über. 
Sofern Grabstätten/Urnengrabstät-
ten vom Friedhofs- und Bestattungs-
betrieb der Stadt Chemnitz bzw. von
einem hierzu beauftragten Stein-
metzbetrieb entfernt werden, hat der
bisherige Nutzungsberechtigte die
Kosten zu tragen.

§ 38 Gestaltungsvorschriften
(1) Auf dem Städtischen Friedhof
Chemnitz gelten in allen Abteilungen
besondere Gestaltungsvorschriften.
Auf nachfolgenden Grabstätten sind
Grabmale entsprechend § 34 Abs. 1
mit folgenden Maßen zulässig:
a) Abteilung 13 – Grabstätten für Kin-
der vor Vollendung des 2. Lebens-
jahres
Einfassung: 0,40 m x 0,70 m aus hel-
lem Naturstein;
Stehende Grabmale: Höhe von 0,40 m
- 0,60 m, Breite bis 0,40 m,
Steinfarbe: hell;
Liegende Grabmale: 0,30 m x 0,30 m
Steinfarbe: hell;
Mindeststärke: vorn 0,12 m, hinten
0,18 m
Platten: nur mit Stütze.
b) Abteilungen mit Reihengräbern
für Erwachsene als Erdbestattung
Einfassung: 0,65 m x 1,65 m
Stehende Steine: bis 0,80 m Höhe
Liegesteine: 0,40 m x 0,40 m, Stärke
vorn 0,12 m, hinten 0,18 m
Platten: nur mit Stütze
Steinfarbe: frei
c) Abteilungen mit Lösestellen als
Erdbestattung
Einfassung: 0,75 m x 1,75 m
Stehende Steine: bis 1,50 m Höhe 
Liegesteine: 0,40 m x 0,40 m
Mindeststärke: vorn 0,12 m, hinten
0,18 m
Platten: nur mit Stütze
Steinfarbe: frei
Auf Randstellen ist die Errichtung
von Grabmalen auch abweichend
dieses Absatzes möglich.
d) Abteilungen des Urnenhaines
nach dem Gestaltungsplan
Einfassung: 0,60 m x 0,80 m
Stehende Steine: 0,60 m bis 0,80 m
Höhe, bis 55 cm Breite 
Liegesteine: 0,40 m x 0,40 m
Steinfarbe: nach Plan (dunkel/hell/
rötlich oder frei)
Für Urnensonderstellen gelten Breit-
steine bis 0,90 m Breite und 1,20 m
Höhe. 
Einfassung: 1,00 m x 1,00 m
Soweit es sich in Abweichung um
künstlerische Erzeugnisse handelt,
entscheidet die Friedhofsverwaltung.
e) Urnensonderstellen der Abteilung
F52, F29, F26 und F27
Einfassung: 1,00 m x 1,00 m
Breitsteine: bis 90 cm Breite und 1,20
Höhe
Steinfarbe: frei.
Soweit es sich in Abweichung um
künstlerische Erzeugnisse handelt, ent-
scheidet die Friedhofsverwaltung. F21R
nur allseitig handwerklich bearbeitete
Grabmale liegend oder stehend.
(2) Im Einzelfall kann die Friedhofsver-
waltung Ausnahmen zulassen, wenn
die Würde des Friedhofes, das Ge-
samtbild der Anlage und die Sicherheit
dadurch nicht beeinträchtigt werden.

VVII.. HHeerrrriicchhtteenn uunndd PPfflleeggee ddeerr GGrraabb--
ssttäätttteenn
§ 39 Grabbepflanzungen
Die Grabstätten sind vom Nutzungs-
berechtigten innerhalb der in § 40
Abs. 4 genannten Fristen würdig her-
zurichten und während der gesam-
ten Laufzeit der Nutzungsrechte ver-
kehrssicher instand zu halten. Dies
gilt entsprechend für den Grab-
schmuck. Verwelkte Blumen und
Kränze sind unverzüglich von der
Grabstätte zu entfernen.

§ 40 Grabpflege und Grabgestaltung
(1) Die Gestaltung der Grabstätten ist
dem Gesamtcharakter des Friedho-
fes, dem besonderen Charakter des
Friedhofsteils und der unmittelbaren
Umgebung anzupassen, ohne eine
objektiv störende Wirkung auszulö-
sen. Die Grabstätten dürfen nur mit
Pflanzen bepflanzt werden, die an-
dere Grabstätten und die öffentli-
chen Anlagen und Wege nicht beein-
trächtigen und nicht höher als der
zugelassene höchste Grabstein der
jeweiligen Grababteilung wachsen.

Jede wesentliche Änderung bedarf
der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung des Friedhofs- und Bestat-
tungsbetriebes der Stadt Chemnitz.
(2) Für die Herrichtung und Instand-
haltung ist der Nutzungsberechtigte
verantwortlich. Die Verpflichtung er-
lischt mit dem Ablauf der Ruhezeit
oder des Nutzungsrechts, wenn die-
ses über die Ruhezeit hinausgeht.
(3) Die Nutzungsberechtigten kön-
nen die Grabstätten selbst anlegen
und pflegen oder einen zugelasse-
nen Friedhofsgärtner beauftragen.
(4) Grabstätten für Erdbestattungen
sind bis 10 Monate und Urnengrab-
stätten bis 6 Monate nach der Bei-
setzung herzurichten.
(5) Die Herrichtung, Unterhaltung
und Veränderung der gärtnerischen
Anlagen außerhalb der Grabstätten
und die der Urnengemeinschaftsgrä-
ber obliegt ausschließlich dem Fried-
hofs- und Bestattungsbetrieb der
Stadt Chemnitz.
(6) Es ist nicht gestattet, außerhalb
der Grabstätten Kies aufzubringen,
zu bepflanzen, die Grabstätten mit
einer zweiten Umfassung zu verse-
hen oder Folien auszulegen. 
(7) Die Verwendung von Pflanzen-
schutz-, Unkrautvertilgungsmitteln
und Salz bei der Grabpflege sind
nicht gestattet.
(8) Kunststoffe und sonstige nicht
umweltgerecht abbaubare Werk-
stoffe dürfen in sämtlicher Trauerflo-
ristik und im Grabschmuck nicht ver-
wendet werden. 
(9) Geräte zur Grabpflege und leere
Gefäße jeder Art dürfen an den Grä-
bern oder in deren Nähe nicht aufbe-
wahrt werden. Sie können vom Fried-
hofs- und Bestattungsbetrieb der
Stadt Chemnitz entschädigungslos
entfernt werden.
(10) An der Urnenwand ist es nicht
gestattet, Haltedübel, Schrauben,
Nägel o. ä. anzubringen und Grab-
schmuck daran zu befestigen. Der
Grabschmuck ist vor der Urnenwand
abzulegen.

§ 41 Vernachlässigung der
Grabpflege
Wird eine Grabstelle nicht ordnungs-
gemäß hergerichtet und gepflegt,
hat der Nutzungsberechtigte nach
schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung die Grabstätte inner-
halb einer angemessenen Frist in
Ordnung zu bringen. Ist der Nut-
zungsberechtigte nicht bekannt oder
nicht ohne besonderen Aufwand zu
ermitteln, wird dieser durch ein Hin-
weisschild auf der Grabstätte aufge-
fordert, sich mit der Friedhofsverwal-
tung in Verbindung zu setzen.
Bleiben die Aufforderung oder der
Hinweis 3 Monate unbeachtet, kann
der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz entschädi-
gungslos
a) die Grabstätte entfernen und
einsäen sowie
b) Grabmale und sonstige bauliche
Anlagen entfernen lassen.

VVIIII.. SScchhlluussssvvoorrsscchhrriifftteenn
§ 42 Haftung
Der Friedhof- und Bestattungsbetrieb
der Stadt Chemnitz haftet nicht für
Schäden, die durch nicht satzungs-
gemäße Benutzung der Friedhöfe, ih-
rer Anlagen und ihrer Einrichtungen,
durch dritte Personen oder durch
Tiere entstehen. Ihm obliegen keine
besonderen  Obhuts- und Überwa-
chungspflichten. Im Übrigen haftet
der Friedhofs- und Bestattungsbe-
trieb der Stadt Chemnitz nur bei Vor-
satz und grober Fahrlässigkeit.

§ 43 Gebühren
Für die Benutzung der von der Stadt
Chemnitz verwalteten Friedhöfe und
deren Einrichtungen sind Gebühren
nach der jeweils geltenden Ge-
bühren- und Kostensatzung zu ent-
richten.

§ 44 Ordnungswidrigkeiten
Als Ordnungswidrigkeit gemäß § 124
Abs.1 Ziffer 1 SächsGemO kann ge-
ahndet werden, wer:
1. sich als Besucher entgegen § 5 Abs.
1 nicht die Würde des Friedhofs ent-
sprechend verhält oder Anordnungen
des Friedhofspersonals nicht befolgt,
2. entgegen § 5 Abs. 3
a) die Wege mit Kraftfahrzeugen,
ausgenommen Krankenfahrstühle,
befährt und Fahrzeuge ohne Motor-
kraft schneller als Schrittgeschwin-
digkeit benutzt,
b) Waren aller Art, insbesondere
Kränze und Blumen, und gewerbli-
che Dienste anbietet oder diesbe-
züglich wirbt,
c) an Sonn- und Feiertagen oder in
der Nähe einer Bestattung Arbeiten
ausführt,
d) ohne schriftliche Genehmigung ge-
werbsmäßig fotografiert oder filmt,
e) Druckschriften verteilt, ausge-
nommen Drucksachen, die im Rah-
men der Bestattungsfeier notwendig
und üblich sind,
f) Abraum und Abfall außerhalb der
dafür bestimmten Stellen ablagert,
g) Tiere, ausgenommen Blindenführ-
hunde und Hunde an einer kurzen
Leine (maximal 2 Meter) während ei-
nes Grabbesuches mitbringt,
h) den Friedhof, seine Einrichtungen
und Anlagen verunreinigt oder beschä-
digt, Einfriedungen und Hecken über-
steigt und Rasenflächen (soweit sie
nicht als Wege dienen), Grabstätten und
Grabeinfassungen unberechtigt betritt,
g)lärmt, spielt und Sport treibt,
3. entgegen § 5 Abs. 4 Totengedenk-
feiern (Versammlungen) ohne Zustim-
mung der Stadt Chemnitz durchführt,
4. als Gewerbetreibender entgegen
§ 6 Abs.1 tätig wird, außerhalb der
festgesetzten Zeiten Arbeiten durch-
führt sowie Werkzeuge und Materia-
lien unzulässig lagert,
5. entgegen § 35 Abs. 1 und 3 ohne
vorherige Zustimmung Grabmale
oder bauliche Anlagen errichtet oder
verändert,
6. Grabmale entgegen § 34 Abs. 2
nicht fachgerecht befestigt und fun-
damentiert,
7. Grabmale entgegen § 31 nicht in gutem
und verkehrssicherem Zustand hält,
8. Grabmale entgegen § 37 Abs. 1
ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung entfernt,
9. entgegen § 40 Abs. 6 bis 9 außer-
halb der Grabstätte Kies aufbringt,
pflanzt, Umfassungen errichtet oder
Folie auslegt, Herbizide, andere
schädigende Substanzen oder
Kunststoffe und nicht umweltgerecht
abbaubare Werkstoffe zur Grab-
pflege verwendet sowie so beschaf-
fenes Zubehör nicht vom Friedhof
entfernt oder in den bereitgestellten
Behältern entsorgt oder nach Abs. 10
eine Beschädigung der Urnenwand
herbeiführt.
Im Übrigen gilt das Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten.

§ 45 In-Kraft-Treten
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2010
in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Friedhofssat-
zung, beschlossen am 18. Septem-
ber 1996, ausgefertigt am 25. Sep-
tember 1996 in der vom 5. Oktober
1996 an geltenden Fassung, öffent-
lich bekannt gemacht im Chemnitzer
Amtsblatt Nr. 40/1996 am 4. Okto-
ber 1996, außer Kraft.

Die in dieser Satzung verwendeten
Bezeichnungen wie Nutzungsbe-
rechtigter, Gewerbetreibender, Be-
diensteter, Redner u. a. sind den
weiblichen Formen auch ohne expli-
zite Erwähnung im Einzelfall gleich-
zusetzen.

Chemnitz, den 16.11.2009
Dienstsiegel
gez. BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin



Der Stadtrat der Stadt Chemnitz hat
auf Grund von § 4 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, ber. S. 159), letzte
Änderung 29. Januar 2008 (Sächs
GVBl. S. 138, 158); der §§ 2 und 9 des
Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes (SächsKAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 26. Au-
gust 2004 (SächsGVBl. S. 418, ber.
2005 S. 306), letzte Änderung 7. No-
vember 2007 (SächsGVBl. S. 478,
484); des § 25 (1) des Sächs. Verwal-
tungskostengesetzes (SächsVwKG)
in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. September 2003 (Sächs
GVBl. S. 698), letzte Änderung 5. Mai
2008 (SächsGVBl. S. 302); des Säch-
sischen Gesetzes über das Friedhofs-,
Leichen- und Bestattungswesen
(SächsBestG) in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 8. Juli 1994
(GVBl. S. 1321), letzte Änderung zum
11. Juli.2009 (SächsGVBl. S. 382) so-
wie der Friedhofssatzung für die von
der Stadt Chemnitz verwalteten
Friedhöfe in der jeweils geltenden
Fassung, in seiner Sitzung am 4. No-
vember 2009 mit Beschluss-Nr. 
B-408/2009 die 1. Satzung zur Ände-
rung der Gebühren- und Kostensat-
zung für die Benutzung der von der
Stadt Chemnitz verwalteten Fried-
höfe vom 24. November 2006 (Be-
schluss des Stadtrates 350/2006
vom 15. November 2006), veröffent-
licht im Amtsblatt Nr. 49 am 6. De-
zember 2006, beschlossen:

§§ 11
Die Gebühren- und Kostensatzung
für die Benutzung der von der Stadt
Chemnitz verwalteten Friedhöfe wird
in den nachfolgend genannten Punk-
ten wie folgt geändert:

1. Satzung zur Änderung der Gebühren-
und Kostensatzung für die Benutzung der
von der Stadt Chemnitz verwalteten Fried-
höfe vom 16.11.2009

Aufgrund des § 137 BauGB wird der
Entwurf zum Sanierungsgebiet
Stadtumbau I im Zeitraum vom
10.12.2009 bis 13.01.2010 im Stadt-
planungsamt, Technisches Rathaus,
Neubau, Annaberger Straße 89, im
Offenlegungsbereich der 4. Etage ne-
ben den Panoramaaufzügen, wäh-
rend der nachfolgend genannten Zei-
ten öffentlich ausgelegt: montags bis
mittwochs von 8.30-12.00 und 13.00-
15.00 Uhr, donnerstags von 8.30-
12.00 und 13.00-18.00 Uhr, freitags
von 8.30-12.00 Uhr.
Während dieser Auslegungsfrist wird
den Eigentümern, Mietern, Pächtern
und sonstigen Betroffenen die Mög-
lichkeit zur frühzeitigen Erörterung
der Sanierung im Zimmer 426 gege-
ben.  Die Betroffenen sollen zur Mit-
wirkung bei der Sanierung und zur
Durchführung der erforderlichen
baulichen Maßnahmen angeregt und
hierbei im Rahmen des Möglichen
beraten werden.

Chemnitz, den 23.11.2009
gez. BBuutteennoopp
Amtsleiter Stadtplanungsamt

Öffentliche Bekanntmachung: Öffentliche Auslegung des
Entwurfs zum Sanierungsgebiet Stadtumbau I

§§ 55 GGrraabbnnuuttzzuunnggssggeebbüühhrreenn

((EEUURROO))

1.1 GGrraabbssttäättttee für Leichen von Kindern vor 
Vollendung des 2. Lebensjahres
10 Jahre Ruhezeit  177,00
NNaacchhllöössuunngg pprroo JJaahhrr 1177,,7700

11..22 Reihengrab für Leichen von Erwachsenen 
(entsprechend der Ruhezeit 
nur für 20 Jahre lösbar) 423,00

11..33. Lösestelle für 20 Jahre 570,00
Nachlösung pro Jahr 28,50

11..44 Randstelle für mindestens zwei Grabstellen
je möglichem Einzelgrab für 20 Jahre 899,00
Nachlösung pro Jahr 44,95

22..55.. BBaauummggrrääbbeerr
22..55..11 BBaauummggrrääbbeerr oohhnnee NNaammeennssnneennnnuunngg 11..664444,,0000

((nnuurr ffüürr 2200 JJaahhrree RRuuhheezzeeiitt))

22..55..22 BBaauummggrrääbbeerr mmiitt NNaammeennssnneennnnuunngg 22..009988,,0000
((nnuurr ffüürr 2200 JJaahhrree RRuuhheezzeeiitt))

§§ 88 BBeessttaattttuunnggssggeebbüühhrreenn

1. Grundgebühr bei Einlieferung von 
Leichen, Teilen davon oder Aschen 2255,,0000

3. Kühlung 
((bbiiss 77 KKaalleennddeerrttaaggee aabb EEiinnlliieeffeerruunngg)) 30,00

§§ 22
Die 1. Satzung zur Änderung der Ge-
bühren- und Kostensatzung für die
von der Stadt Chemnitz verwalteten
Friedhöfe tritt am 1. Januar 2010 in
Kraft.

Chemnitz, den 16.11.2009

Dienstsiegel

gez. BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Die Stadt Chemnitz beabsichtigt,
einen Teil der auf dem Flurstück
312/1 gelegenen Straße „Hoher
Weg“ der Gemarkung Altendorf
gemäß § 8 des Straßengesetzes
für den Freistaat Sachsen (Sächs-
StrG) einzuziehen. Der einzuzie-
hende Straßenteil umfasst eine
Fläche von ca. 474 m2 und befin-
det sich im Einmündungsbereich
„Michaelstraße“/„Hoher Weg“ an-

grenzend am Flurstück 311/1.
Mit der Einziehung entfallen ent-
sprechend § 8 Abs. 5 des Sächs-
StrG Gemeingebrauch (§14 des
SächsStrG) und Sondernutzung
(§18 des SächsStrG).
Nach § 8 Abs. 4 des SächsStrG wird
die Absicht der Einziehung hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Ein-
wendungen dagegen können in-
nerhalb von drei Monaten bei der

Stadt Chemnitz, Markt 01, 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-
stelle der Stadt Chemnitz vorge-
bracht werden. Im Tiefbauamt,
Annaberger Str. 89, liegt die Flur-
karte zur Einsichtnahme aus.

Chemnitz, den 13.11.2009
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin

Einziehung eines Teiles der Straße „Hoher Weg“, Flurstück T.v.
312/1, Gemarkung Altendorf (Az: 66.14.04/337/09)

Einziehung eines Teiles der „Zinzendorfstraße“, Flurstück T.v.
254, Gemarkung Altendorf (Az: 66.14.04/343/09)
Die Stadt Chemnitz beabsichtigt,
einen Teil der auf dem Flurstück
254 gelegenen „Zinzendorfstraße“
der Gemarkung Altendorf gemäß
§ 8 des Straßengesetzes für den
Freistaat Sachsen (SächsStrG) ein-
zuziehen. Der einzuziehende
Straßenteil ist Bestandteil des vor-
habenbezogenen Bebauungspla-
nes Nr. 08/05 mit einer Fläche von
ca. 114 m2 und einer Länge von ca.

19 m.
Mit der Einziehung entfallen ent-
sprechend § 8 Abs. 5 des Sächs-
StrG Gemeingebrauch (§14 des
SächsStrG) und Sondernutzung
(§18 des SächsStrG).
Nach § 8 Abs. 4 des SächsStrG wird
die Absicht der Einziehung hiermit
öffentlich bekannt gemacht. Ein-
wendungen dagegen können in-
nerhalb von drei Monaten bei der

Stadt Chemnitz, Markt 1, 09111
Chemnitz oder bei jeder anderen
Dienststelle oder Bürgerservice-
stelle der Stadt Chemnitz vorge-
bracht werden. Im Tiefbauamt,
Annaberger Str. 89 liegt die Flur-
karte zur Einsichtnahme aus.

Chemnitz, den 19.11.2009
BBaarrbbaarraa LLuuddwwiigg
Oberbürgermeisterin
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